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Gem‰fl Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit ß 3 Absatz 1 

Satz 1 und Absatz 3 des Gesetzes zur Regelung des ˆffentlichen Ver-

einsrechts vom 05. August 1964 (BGBI. I S. 593), zuletzt ge‰ndert durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I S. 2600), ergeht 

folgende

V e r f ¸ g u n g

1. Der Verein Pal‰stina Solidarit‰t Duisburg, im Folgenden: PSDU, rich-

tet sich gegen die verfassungsm‰flige Ordnung und den Gedanken 

der Vˆlkerverst‰ndigung.

2. Der Verein PSDU ist verboten und wird aufgelˆst.

3. Dem Verein PSDU ist jede T‰tigkeit untersagt. Es ist verboten, Ersatz-

organisationen zu bilden oder bestehende Organisationen als Ersatz-

organisationen fortzuf¸hren.

4. Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins PSDU f¸r die Dauer der 

Vollziehbarkeit des Verbots ˆffentlich, in einer Versammlung oder in 

einem Inhalt (ß 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches), der verbreitet 

wird oder zur Verbreitung bestimmt ist, zu verwenden. Das Verbot gilt 

auch f¸r die Verbreitung im Internet. Dieses Verbot betrifft insbeson-

dere folgendes Kennzeichen:
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5. Die Internetauftritte

Facebook:

https://www.facebook.com/people/Pal‰stina-Solidarit‰t-Duis-

burg/100092617954825/

Instagram:

https://www.instgram.com/palaestinasolidaritaetduisburg

https://www.instagram.com/palaestinasolidaritaetduisburg2

https://www.instagram.com/psdu.shop/

Telegram:

https://t.me/PalaestinaSolidaritaetDuisburg

(ÑPSDU-Allgemeinì - Hauptkanal 

zur allgemeinen Kommunikation und Organisation)

(ÑNews47ì - Teilen von Nachrichten 

mit Bez¸gen zu Pal‰stina und der aktuellen Lage vor Ort)

(ÑPSDU-Veranstaltungenì - Organi-

sation und Besprechung von eigenen Veranstaltungen)

(ÑPSDU-Lesekreiseì - Durchf¸hrung 

von Lesekreisen)
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(ÑPSDU-Designì - Er- und Bearbei-

tung von Stickern, Flyern und Social-Media Design)

(ÑPSDU-÷ffentlichkeitsarbeitì -

Betreuung der Social-Media-Kan‰le und Erarbeitung von Inhalten f¸r 

Flyer etc.)

TikTok:

https://tiktok.com/palaestinasoliduisburg

einschliefllich deren Bereitstellung, Hosting und weitere Verwendung 

sind verboten und abzuschalten.

Die E-Mail-Adressen des Vereins palaestinasolidaritaetduis-

burg@gmx.de sowie palaestinasolidaritaetduisburg@gmail.com sind

abzuschalten.

6. Das Vermˆgen des Vereins PSDU wird beschlagnahmt und zuguns-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen eingezogen.

7. Forderungen Dritter gegen den Verein PSDU werden beschlagnahmt 

und zugunsten des Landes Nordrhein-Westfalen eingezogen, soweit 

sie aus Beziehungen entstanden sind, die sich nach Art, Umfang oder 

Zweck als eine vors‰tzliche Fˆrderung der verfassungs- oder vˆlker-

verst‰ndigungswidrigen Zwecke und T‰tigkeiten des Vereins PSDU

darstellen oder soweit sie begr¸ndet wurden, um Vermˆgenswerte 

des Vereins dem behˆrdlichen Zugriff zu entziehen oder den Wert des 

Vermˆgens des Vereins zu mindern. Hat ein Gl‰ubiger eine solche 

Forderung durch Abtretung erworben, wird sie eingezogen, soweit der 

Gl‰ubiger die Eigenschaft der Forderung als Kollaborationsforderung 

oder als Umgehungsforderung im Zeitpunkt ihres Erwerbs kannte.
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8. Sachen Dritter werden beschlagnahmt und zugunsten des Landes 

Nordrhein-Westfalen eingezogen, soweit der Berechtigte durch ‹ber-

lassung der Sachen an den Verein PSDU dessen verfassungs- oder 

vˆlkerverst‰ndigungswidrigen Zwecke und T‰tigkeiten vors‰tzlich ge-

fˆrdert hat oder soweit die Sachen zur Fˆrderung dieser Zwecke und 

T‰tigkeiten bestimmt sind.

9. Die sofortige Vollziehung dieser Verf¸gung wird angeordnet. Dies gilt 

nicht f¸r die in den Nummern 6, 7 und 8 genannten Einziehungen.
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Gr¸nde:

A. Vereinsverbot

Es handelt sich bei PSDU um einen Verein im Sinne des Gesetzes zur 

Regelung des ˆffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz), der sich gegen 

die verfassungsm‰flige Ordnung und den Gedanken der Vˆlkerverst‰n-

digung richtet. Die Voraussetzungen eines Verbots des Vereins PSDU

liegen vor.

I. Vereinseigenschaft

Bei PSDU handelt es sich um einen Verein im Sinne des ß 2 Absatz 1 

Vereinsgesetzes i. V. m. Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz (GG).

Ein Verein ist gem. ß 2 Absatz 1 Vereinsgesetz ohne R¸cksicht auf die 

Rechtsform jede Vereinigung, zu der sich eine Mehrheit nat¸rlicher oder 

juristischer Personen f¸r l‰ngere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck frei-

willig zusammengeschlossen und die sich einer organisierten Willensbil-

dung unterworfen hat. Ein solcher Zusammenschluss im Sinne des Ver-

einsgesetzes setzt ein gewolltes Handeln voraus; insoweit muss ein kon-

stitutiver Akt unter den Mitgliedern ein rechtliches Band geschaffen ha-

ben. Dabei gen¸gt auch ein stillschweigendes ‹bereinkommen als Zei-

chen zum Willen der Vereinsbildung. Der Vereinsbegriff gilt ohne R¸ck-

sicht auf die Rechtsform und erfasst damit auch nicht eingetragene und 

nicht rechtsf‰hige Vereine.1

                                           
1 Schenke/Graulich/Ruthig-Roth, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2019, ß 2 Ver-
einsgesetz Rn. 23 ff..
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1. Freiwilliger Zusammenschluss einer Mehrheit nat¸rlicher Perso-
nen

Die Mitglieder der PSDU haben sich als Mehrheit nat¸rlicher Personen im 

Sinne des Vereinsgesetzes zusammengeschlossen.

PSDU bezeichnet sich auf der der Vereinigung zurechenbaren Facebook-

Seite2 selbst als Ñpartei- und organisationsunabh‰ngiger Zusammen-

schluss von Einzelpersonenì. 

PSDU ¸berschreitet die Mindestanzahl von zwei Personen, die f¸r das 

Vorliegen einer Personenmehrheit im Sinne des Vereinsgesetzes erfor-

derlich ist.3

Aktuell kˆnnen dem Verein ca. 15 Personen als feste Mitglieder zugeord-

net werden.4 Bei einer Veranstaltung im November 2023 teilte PSDU in 

einem Beitrag auf der vereinseigenen Facebook-Seite mit, dass man mit 

70 Leuten an einer Veranstaltung teilgenommen habe.5 Bei einer Ken-

nenlernveranstaltung konnten 35 Teilnehmer festgestellt werden.6 Das 

Personenpotenzial des Vereins kann daher auf einen mittlere zweistellige 

Anzahl gesch‰tzt werden. Dass der Mitgliederbestand zwischenzeitlich 

wechselt, ist f¸r die Bewertung als Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 

unsch‰dlich.7

                                           
2 https://www.facebook.com/people/Pal‰stina-Solidarit‰t-Duisburg/100092617954825/
3 Vgl. Roggenkamp, in Albrecht/Roggenkamp, VereinsG, 2. Auflage 2024, ß 2 Rn. 12; 
Schenke/Graulich/Ruthig-Roth, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2019, ß 2 Ver-
einsgesetz Rn. 7
4 Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 1 ff..
5 Anlage 71.
6 Anlage 72.
7 Vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 29. Juni 2006 ñ 4 A 04.532, juris.
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2. Zusammenschluss f¸r l‰ngere Zeit

Bei der PSDU handelt es sich um einen Zusammenschluss f¸r l‰ngere 

Zeit. Dies belegen die seit der Vereinsgr¸ndung stetig wachsende Mitglie-

derzahl sowie die zunehmende Professionalisierung der organisatori-

schen Abl‰ufe (Struktur der Treffen, Betreiben eines vereinseigenen 

ÑShopsì, Bildung verschiedener Arbeitskreise).

Das Begriffsmerkmal der Dauerhaftigkeit verweist auf die Notwendigkeit 

der zeitlichen und organisatorischen Stabilit‰t einer Vereinigung in Ab-

grenzung zu Zusammenschl¸ssen, die aus bestimmten, zeitlich eng be-

grenzten Anl‰ssen gebildet werden, wie z. B. Versammlungen, Verabre-

dungen, Delegationen, Aktionen und wird gepr‰gt durch die Regelm‰flig-

keit der Beziehungen der Mitglieder untereinander ¸ber einen l‰ngeren 

Zeitraum.8 Das Erfordernis eines Zusammenschlusses f¸r eine l‰ngere 

Zeit ist dabei nicht eng zu verstehen. Nach der Rechtsprechung l‰sst be-

reits die mehrj‰hrige Durchf¸hrung ˆffentlichkeitswirksamer Aktionen auf 

einen dauerhaften Zusammenschluss schlieflen9.

PSDU ist jedenfalls seit Mai 2023 ̧ ber eigene Social-Media-Kan‰le sowie 

durch realweltliche Veranstaltungen aktiv. Die Strukturen des Vereins ha-

ben sich seitdem zunehmend verfestigt. Seit der Gr¸ndung haben wie-

derholt Treffen der Gruppierung stattgefunden, bei denen zum einen neue 

Mitglieder (ÑMitstreiterì) angeworben und zum anderen Aktionen des Ver-

eins geplant werden.10 Daneben konnten mehrere Veranstaltungen fest-

gestellt werden, an denen der Verein als Gruppierung teilgenommen 

hat.11 PSDU hat seit seiner Gr¸ndung zudem regelm‰flig an pro-pal‰sti-

nensischen Versammlungen teilgenommen und diese teilweise auch 

                                           
8 Vgl. Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Auflage 2019, Ver-
einsgesetz, ß 2, Rn. 8 ff..
9 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20. November 2013 ñ OVG 1 
A 4/12, Rn. 53, juris.
10 Anlage 2, 3, 4, 5, 6, 7.
11 Anlage 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 29, 30.
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selbst angemeldet.12 Der Verein nutzt durchg‰ngig ein Kennzeichen f¸r 

seine Onlineauftritte in den Sozialen Medien sowie auf Vereinsdokumen-

ten.13

Innerhalb des Vereins haben sich mittlerweile bestimmte Funktionen und 

ƒmter herausgebildet. Als Vereinsfunktion‰re mit ¸bergeordneter Bedeu-

tung kˆnnen nachfolgende Personen identifiziert werden14:

:

Herr gilt als Initiator der Vereinigung. Er tritt ˆffent-

lich im Rahmen von Versammlungen auf und h‰lt Reden oder gibt TV-

Interviews. Ferner fungierte er als Anmelder von Versammlungen. Auch 

die regelm‰fligen Treffen der Vereinigung werden durch 

geleitet sowie die gemieteten R‰umlichkeiten durch 

ihn bezahlt. Er repr‰sentiert die Vereinigung ¸berwiegend nach auflen, 

ist aber auch an ihrer inneren Willensbildung und inhaltlicher Ausrichtung 

beteiligt.

:

Herr kann neben Herrn die Funktion eines 

Ñstellvertretenden Vorsitzendenì zugesprochen werden. Er plant Veran-

staltungen, h‰lt Reden auf Versammlungen oder moderiert solche und 

erstellt Umfragen in der geschlossenen Telegram-Gruppe.

:

Nour  ist ein weiteres aktives Mitglied der Gruppierung. Er trat be-

reits als Redner f¸r den Verein auf. Herr bietet anderen Mitgliedern 

                                           
12 Anlage 34, 37, 39, 42, 43, 44, 64, 65, 66, 67, 68, 69; Verfassungsschutz Nordrhein-
Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 7.
13 Anlage 1, 8, 9, 10, 11, 15, 26, 30.
14 Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 4ff.
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regelm‰flig die Mitfahrt in seinem PKW an, um an diversen Veranstaltun-

gen teilzunehmen. Er unterst¸tzt zudem die Organisation verschiedener 

Aktionen.

:

Frau  ist f¸r die Finanzen der Vereinigung verantwortlich. Die 

im Rahmen von Vereinstreffen eingesammelten Spendengelder werden 

von ihr verwaltet. Sie kann als ÑKassenwartinì des Vereins angesehen 

werden.

Die Finanzierung der Gruppierung erfolgt durch Spenden. Diese werden 

auf gemeinsamen Treffen gesammelt, wobei ein Teil f¸r die Zahlung der 

Raummiete genutzt wird. Die ¸brigen Gelder werden von 

 verwaltet.

Die weitere Finanzierung der Vereinigung erfolgt ¸ber einen eigenen 

ÑShopì, welcher ¸ber Instagram betrieben wird:

https://www.instagram.com/psdu.shop/

Mit Beitrag vom 18. Dezember 2023 wurde dieser erstmals beworben. 

Demnach benˆtige man Spenden f¸r ÑAktivit‰ten & Angebote: Flyer, Sti-

cker, Fahnen, Plakate, Soundsystem, Raummiete, Anwaltskosten 

usw.ì.15 Durch den Kauf der Artikel aus dem Shop setze man ein ÑState-

mentì und verbreite die ÑMessage: Freiheit f¸r Pal‰stina!ì. Durch die Un-

terst¸tzung helfe man zudem PSDU Ñzu wachsen, unabh‰ngig und aktiv 

zu bleibenì.16

Angeboten werden zum Zeitpunkt des letzten Abrufs der Instagram-Seite

drei verschiedene Schl¸sselanh‰nger, ein Armband f¸r Spenden von 

mindestens f¸nf Euro, zwei verschiedene Sorten Sticker ohne Mindest-

betrag sowie ein Pal‰stinensertuch (ÑKufiyaì) f¸r mindestens zwanzig 

                                           
15 Anlage 73.
16 Anlage 73.
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Euro.17 Der Bestellprozess18 wird auf der Seite des Shops wie folgt dar-

gestellt:

1. Entscheidung ¸ber die Anzahl der bestellten Artikel.

2. Zahlung der Spende via PayPal oder per ‹berweisung ohne An-

gabe eines Verwendungszwecks.

3. Nach erfolgter Zahlung erfolgt die Mitteilung der Anschrift, an wel-

che die Artikel versendet werden sollen.

4. Der Versand wird mitgeteilt.

3. Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks

Der Verein PSDU verfolgt einen gemeinsamen Zweck im Sinne des 

ß 2 Absatz 1 Vereinsgesetz.

Tatbestandlich in Betracht kommt dabei jeder Zweck, gleich ob politi-

scher, religiˆser, ideeller, wirtschaftlicher, kultureller, k¸nstlerischer, wis-

senschaftlicher, geselliger, sportlicher oder sonstiger Art, wenn faktische 

‹bereinstimmung ¸ber die wesentlichen Zwecke des Zusammenschlus-

ses besteht. Ferner muss der gemeinsame Zweck maflgebliches Motiv 

f¸r den Zusammenschluss sein, wobei eine vollst‰ndige ‹bereinstim-

mung unter den Mitgliedern hinsichtlich des verfolgten Zwecks nicht zu 

bestehen braucht.

Die Gruppierung formuliert ihr gemeinsames Ziele ausdr¸cklich in einem 

Posting auf der vereinseigenen Facebook-Seite.19 PSDU sei Ñein partei-

und organisationsunabh‰ngiger Zusammenschluss von Einzelpersonen, 

                                           
17 Anlage 74a.
18 Anlage 74b.
19 Anlage 1.
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der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Duisburg und Umgebung Pal‰s-

tina-Solidarit‰tsarbeit zu leisten.ì20 In den ˆffentlichen Auftritten von Ver-

einsfunktion‰ren sowie in den ˆffentlichen Postings in den Sozialen Me-

dien wird deutlich, in welcher Weise der Verein Pal‰stina-Solidarit‰tsar-

beit versteht: angestrebt wird eine Befreiung Pal‰stinas in den Grenzen 

von 1947 und damit vor der Gr¸ndung des Staates Israel im Jahr 1948.

Die Solidarit‰t der Gruppierung gilt ausdr¸cklich dem pal‰stinensischen 

Widerstand in allen Formen, womit auch der bewaffnete Kampf der Ter-

rororganisation HAMAS gegen Israel einbezogen wird.21

Da die Postings auf den offiziellen Social-Media-Kan‰len des Vereins ver-

ˆffentlicht werden und zudem weit ¸berwiegend im Plural verfasst sind, 

stellen diese die Meinung des Vereins dar.

4. Organisierte Willensbildung

Dem Verein PSDU liegt eine organisierte Gesamtwillensbildung zu-

grunde, dem sich die Mitglieder unterworfen haben. 

Eine solche organisierte Willensbildung liegt immer dann vor, wenn eine 

vom Willen jedes einzelnen Mitglieds losgelˆste organisierte Gesamtwil-

lensbildung vorhanden und das einzelne Mitglied unter Zur¸ckstellung 

von Einzelmeinungen dieser Gesamtwillensbildung untergeordnet ist. Er-

forderlich aber auch ausreichend ist dabei ein Mindestmafl an Organisa-

tion.22

Die Gruppierung gibt auf ihrer Facebook-Seite selbst an, dass gemein-

same Positionen kollektiv erarbeitet werden sollen und dabei Konsens in-

nerhalb des Zusammenschlusses angestrebt wird.23 F¸r die jeweiligen 

                                           
20 Anlage 1.
21 Anlage 1.
22 Schenke/Graulich/Ruthig-Roth, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2019, ß 2 Ver-
einsgesetz Rn. 19 f.
23 Anlage 1.
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Treffen existieren teilweise Tagesordnungen, welche grob strukturiert 

sind und die jeweiligen Tagesordnungspunkte mit einer ungef‰hren Zeit-

angabe versehen sind. So wird exemplarisch nach einer Vorstellungs-

runde die Tagesordnung abgestimmt, Berichte werden vorgestellt, Neu-

igkeiten aus den Arbeitsgemeinschaften vorgetragen und Termine abge-

sprochen. In der Regel werden die Treffen in Form von Ergebnisprotokol-

len dokumentiert.24

Die Gruppierung hat sich ein eigenes ÑGr¸ndungsstatutì gegeben, das sie 

auf ihrer Facebook-Seite verˆffentlicht hat.25 Die im ÑGr¸ndungsstatutì 

zum Ausdruck kommende Gesinnung des Vereins wird von den Mitglie-

dern und Teilnehmern der Gruppentreffen durch ihre Teilnahme an Ver-

anstaltungen, Treffen und Aktionen des Vereins sowie durch die finanzi-

elle Unterst¸tzung des Vereins mittels Spenden jedenfalls stillschweigend 

angenommen und als Grundlage der Bet‰tigung akzeptiert.

II. Formelle Voraussetzungen

Die formellen Voraussetzungen f¸r den Erlass eines Vereinsverbots und 

die dazu erforderliche Verbotsverf¸gung liegen vor. Das Ministerium des 

Innern des Landes Nordrhein-Westfalen ist f¸r s‰mtliche Verf¸gungen zu-

st‰ndig. Die Anforderungen an das Verfahren sind auch ohne vorherige 

Anhˆrung des Vereins oder deren Mitglieder gewahrt. Dar¸ber hinaus 

liegt die gem‰fl ß 3 Absatz 4 Satz 1 Vereinsgesetz erforderliche Begr¸n-

dung der schriftlichen Verbotsverf¸gung vor.

                                           
24 Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 6.
25 Anlage 1.
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1. Zust‰ndigkeit

Das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen ist nach 

ß 3 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Vereinsgesetz bzw. ß 3 Absatz 2 Satz 2 Ver-

einsgesetz die zust‰ndige Verbotsbehˆrde, da sich die T‰tigkeiten der

PSDU auf das Land Nordrhein-Westfalen beschr‰nken. Die vereinzelte 

Teilnahme an Veranstaltungen auflerhalb Nordrhein-Westfalens begr¸n-

den nicht die Zust‰ndigkeit des Bundesministeriums des Innern und f¸r 

Heimat, da der Bet‰tigungsschwerpunkt eindeutig in Nordrhein-Westfa-

len liegt. Nach dem Selbstverst‰ndnis des Vereins sollen sich die Aktivi-

t‰ten auf ÑDuisburg und Umgebungì beschr‰nken.26 Selbst wenn sich im 

Nachgang demgegen¸ber eine T‰tigkeit auflerhalb Nordrhein-Westfa-

lens oder bundesweit herausstellen w¸rde, w‰re aber auch dies unsch‰d-

lich. Denn f¸r die Frage der Zust‰ndigkeit kommt es lediglich darauf an, 

ob eine Beschr‰nkung der Organisation oder der T‰tigkeit des Vereins 

auf das Gebiet eines Landes erkennbar war, was dann anzunehmen ist, 

wenn dies ohne weitere Nachforschungen offenkundig ist.27

2. Anhˆrung

Von einer Anhˆrung des betroffenen Vereins, die nach ß 28 Absatz 1 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes f¸r das Land Nordrhein-Westfalen 

(VwVfG NRW) grunds‰tzlich vor dem Erlass eines belastenden Verwal-

tungsaktes erforderlich ist, konnte nach ß 28 Absatz 2 Nr. 1 VwVfG NRW 

abgesehen werden, weil nach den Umst‰nden des Einzelfalls im ˆffentli-

chen Interesse eine sofortige Entscheidung notwendig erscheint. Nach 

                                           
26 Anlage 1.
27 Erbs/Kohlhaas-Wache, Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand: 230. EL Mai 
2020, 223 ErgLfg. Januar 2019, ß 3 Rn. 19.
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der st‰ndigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Ver-

einsrecht28 gen¸gt es, dass die Verbotsbehˆrde unter diesen Gesichts-

punkten aufgrund der ihr bekannt gewordenen Tatsachen eine sofortige 

Entscheidung f¸r notwendig halten durfte. Das hat das Bundesverwal-

tungsgericht namentlich in F‰llen angenommen, in denen das Unterblei-

ben einer vorherigen Anhˆrung damit begr¸ndet wurde, dass eine Unter-

richtung des betroffenen Vereins ¸ber den bevorstehenden Eingriff ver-

mieden und ihm so keine Gelegenheit geboten werden sollte, sein Ver-

mˆgen, verbotsrelevante Unterlagen oder dergleichen dem behˆrdlichen 

Zugriff zu entziehen. Ein derartiges Bestreben, einer Verbotsverf¸gung 

grˆfltmˆgliche Wirksamkeit zu verleihen, rechtfertigt das Absehen von ei-

ner Anhˆrung.

Der Verein macht bereits in seinem ÑGr¸ndungsstatutì deutlich, dass er 

seine Aufgabe in der Befreiung Pal‰stinas sieht. Der Vereinszweck ist 

ausdr¸cklich auf die Auslˆschung des israelischen Staates ausgerich-

tet.29 Seit seiner Gr¸ndung hetzt der Verein wiederholt gegen den Staat 

Israel und verbreitet antisemitische Narrative. PSDU unterst¸tzt den pa-

l‰stinensischen Widerstand in allen Formen und bezieht hierbei aus-

dr¸cklich auch die terroristischen Angriffe der HAMAS auf den Staat Israel 

und seine Bevˆlkerung mit ein. Diese fortlaufende Agitation muss umge-

hend unterbunden werden. Ein Verbot des Vereins duldet daher keinen 

Aufschub.

Einer vorherigen Anhˆrung k‰me auflerdem ein Ank¸ndigungseffekt zu, 

der die Gefahr von Verschleierungshandlungen seitens des Vereins be-

gr¸ndet. Es ist insbesondere zu vermuten, dass Vermˆgensgegenst‰nde 

oder Beweismittel der PSDU beiseite geschafft werden oder dass sich der 

Verein kurzfristig auflˆst und eine Nachfolgeorganisation gr¸ndet, was 

nicht zu einer Beendigung der Vereinst‰tigkeit f¸hren w¸rde.

                                           
28 Zusammenfassend: BVerwG, Beschluss vom 29.01.2013, 6 B 40/12, Rn. 22, juris.
29 Vgl. Abschnitt III. 1. (a.).
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3. Begr¸ndung der Verf¸gung 

Nach ß 39 Absatz 1 Satz 2 VwVfG NRW sind in der Begr¸ndung die we-

sentlichen tats‰chlichen und rechtlichen Gr¸nde mitzuteilen, die die Be-

hˆrde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Anforderungen an die 

Begr¸ndung der Verbotsverf¸gung gem. ß 3 Absatz 4 Satz 1 Vereinsge-

setz sowie ß 39 Absatz 1 Satz 2, 3 VwVfG NRW sind mit dieser Verbots-

verf¸gung vorliegend erf¸llt.

III. Materielle Voraussetzungen

Nach ß 3 Absatz 1 Satz 1 Vereinsgesetz darf ein Verein erst dann als 

verboten (Artikel 9 Absatz 2 GG) behandelt werden, wenn durch Verf¸-

gung der Verbotsbehˆrde festgestellt ist, dass seine Zwecke oder seine 

T‰tigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder dass er sich gegen die 

verfassungsm‰flige Ordnung oder den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndi-

gung richtet; in der Verf¸gung ist die Auflˆsung des Vereins anzuordnen 

(Verbot). Mit der Feststellung, dass der Verein einen der Verbotsgr¸nde 

des Artikel 9 Absatz 2 GG erf¸llt, ordnet die Verbotsbehˆrde zugleich die 

Auflˆsung des Vereins an.30

1. Verbotsgr¸nde
a. Vˆlkerverst‰ndigungswidrigkeit der PSDU

Der Verein PSDU richtet sich gegen den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndi-

gung, ß 3 Absatz 1 Satz 1, Alt. 3 Vereinsgesetz.

Ein Verein richtet sich gegen den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung, 

wenn seine T‰tigkeit und/oder sein Zweck geeignet ist, den Gedanken 

der Vˆlkerverst‰ndigung zu beeintr‰chtigen. Der Zweck oder die T‰tigkeit 

                                           
30 Vgl. BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 10, juris.
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des Vereins muss auch geeignet sein, den Gedanken der Vˆlkerverst‰n-

digung schwerwiegend, ernst und nachhaltig zu beeintr‰chtigen.

Der Gedanke der Vˆlkerverst‰ndigung betrifft Konflikte zwischen Staaten 

ebenso wie interne Konflikte zwischen Teilen der Bevˆlkerung und auch 

Bedrohungen durch Terrororganisationen. Gegen die Vˆlkerverst‰ndi-

gung richtet sich ein Verein, wenn er in den internationalen Beziehungen 

Gewalt oder vergleichbar schwerwiegende vˆlkerrechtswidrige Handlun-

gen aktiv propagiert und fˆrdert. Das kann der Verein selbst unmittelbar 

tun; der Verbotstatbestand kann aber auch erf¸llt sein, wenn sich der Ver-

ein durch die Fˆrderung Dritter gegen den Gedanken der Vˆlkerverst‰n-

digung richtet. Dazu gehˆrt die finanzielle Unterst¸tzung terroristischer 

Handlungen und Organisationen, wenn diese objektiv geeignet ist, den 

Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung schwerwiegend, ernst und nachhaltig 

zu beeintr‰chtigen, und der Verein dies weifl und zumindest billigt. Auch 

hier gilt unter Ber¸cksichtigung des Grundsatzes der Verh‰ltnism‰fligkeit, 

dass ein Verbot als der sch‰rfste Eingriff in die grundrechtlich gesch¸tzte 

Vereinigungsfreiheit nur zu rechtfertigen ist, wenn die Ausrichtung ent-

sprechend schwer wiegt und den Verein pr‰gt.31

Ein Verein richtet sich aber (auch) dann gegen den Gedanken der Vˆl-

kerverst‰ndigung, wenn sein Zweck oder seine T‰tigkeit der friedlichen 

‹berwindung der Interessengegens‰tze von Vˆlkern zuwiderl‰uft. Dies 

ist vor allem dann der Fall, wenn Gewalt in das Verh‰ltnis von Vˆlkern 

hineingetragen wird. In einem solchen Fall ist es f¸r die Erf¸llung des ob-

jektiven Verbotstatbestandes nicht erforderlich, dass der Verein selbst 

Gewalt aus¸bt. Der objektive Tatbestand kann auch dann erf¸llt sein, 

wenn ein Verein eine Gruppierung unterst¸tzt, die ihrerseits durch Aus-

¸bung von Gewalt das friedliche Miteinander der Vˆlker beeintr‰chtigt. 

Von dem Verbotsgrund sind nicht nur die friedlichen Beziehungen der 

                                           
31 So ausdr¸cklich D. U. Otto in: Herberger/Martinek/R¸flmann/Weth/W¸rdinger, ju-
risPK-BGB, 10. Aufl., ß 41 BGB (Stand: 15.09.2023), Rn. 47.
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Bundesrepublik Deutschland zu fremden Vˆlkern, sondern auch der Frie-

den zwischen fremden Vˆlkern erfasst.32

Die ideologische Ausrichtung der PSDU ist durch ein antiisraelisches und 

antisemitisches Weltbild gepr‰gt. Der Verein verbreitet ˆffentlich in Ver-

sammlung und ¸ber seine Social-Media-Kan‰le antisemitisches Gedan-

kengut, indem er antisemitische Narrative verwendet und so Ressenti-

ments gegen j¸dische Mitb¸rgerinnen und Mitb¸rger sowie J¸dinnen und 

Juden allgemein sch¸rt (1.). Der Verein hetzt kontinuierlich gegen den 

Staat Israel und macht diesen allein verantwortlich f¸r den Nahost-Kon-

flikt. Nach Ansicht der PSDU ist der pal‰stinensische Widerstand gegen 

den israelischen Staat und seine Bevˆlkerung, insbesondere auch der 

terroristische Angriff der HAMAS am 7. Oktober 2023, daher legitim (2.). 

Hierdurch tr‰gt der Verein Hass und Gewalt in das Verh‰ltnis von Israelis 

und Pal‰stinensern hinein und gef‰hrdet nicht zuletzt auch Leib und Le-

ben der in Deutschland lebenden israelischen Mitb¸rgerinnen und Mitb¸r-

ger sowie von J¸dinnen und Juden. Insbesondere die geistige Unterst¸t-

zung der HAMAS beeintr‰chtigt das friedliche Miteinander der Vˆlker. 

Seit seiner Gr¸ndung wirbt der Verein offen f¸r das Ziel der ÑBefreiung 

Pal‰stinas vom Mittelmeer bis zum Jordanflussì, womit de facto die Ver-

nichtung des Staates Israel gefordert wird (3.). PSDU pflegt Verbindun-

gen zu gleichgesinnten Vereinigungen, insbesondere zu der in der Bun-

desrepublik Deutschland seit dem 2. November 2023 verbotenen Verei-

nigung ÑSamidounì (4.).

(1.) PSDU verwendet antisemitische Narrative

Der Verein verbreitet auf seinen Social-Media-Seiten sowie im Rahmen 

von ˆffentlichen Auftritten der Vereinsfunktion‰re antisemitische Narra-

tive.

                                           
32 BVerwG, Urteil vom 3.12.2004, 6 A 10.02, Rn. 18, juris.
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Die allgemeine Arbeitsdefinition der International Holocaust Rememb-

rance Alliance (IHRA) des Begriffs ÑAntisemitismusì begreift Antisemitis-

mus als Ñeine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Ju-

den Ausdruck finden kannì und sich Ñrhetorisch oder gewaltt‰tig gegen 

j¸dische und nicht-j¸dische Personen sowie j¸dische Institutionen und re-

ligiˆse Einrichtungen richtet.ì33 In der Form des israelbezogenen Antise-

mitismus werden entsprechende Ressentiments auf den j¸dischen Staat 

Israel und seine moderne Demokratie projiziert.34

In einem Posting auf der Facebook-Seite des Vereins vom 6. Oktober 

2023 wird der Staat Israel als ÑKindermˆrderì bezeichnet.35 Es wird unbe-

legt der Vorwurf gegen den Staat Israel erhoben, bei kriegerischen Aus-

einandersetzungen, wie beispielsweise der Bek‰mpfung der Terrororga-

nisation HAMAS, gezielt Kinder zu tˆten. Diese generalisierende Behaup-

tung weist deutliche Parallelen zu der Verschwˆrungserz‰hlung der so-

genannten Ritualmord-Legende auf. Hiernach w¸rden J¸dinnen und Ju-

den Kinder entf¸hren, um ihr Blut zum Backen von unges‰uertem Brot zu 

verwenden.36 In dieser abgewandelten Version der Ritualmord-Legende 

wird der Staat Israel als Synonym f¸r Ñdie Judenì verwendet. Es handelt 

sich hierbei um israelbezogenen Antisemitismus.37

Die Bek‰mpfung des gewaltsamen pal‰stinensischen Widerstands, so 

unter anderem auch die durch Israel als Reaktion auf den Angriff vom 7. 

Oktober 2023 gestartete Milit‰roffensive gegen die HAMAS, bezeichnet

                                           
33 Vgl. https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism
34 Vgl. Heyder, Aribert, Julia Iser & Schmidt, Peter (2005): Israelkritik oder Antisemitis-
mus? Meinungsbildung zwischen ÷ffentlichkeit, Medien und Tabus. In W. Heitmeyer 
(Ed.) Deutsche Zust‰nde. Folge 3. Frankfurt: Suhrkamp. S. 144-165.
35 Anlage 55.
36 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/antisemitismus-israel-103.html
37 https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/326790/israelbe-
zogener-antisemitismus/
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der Verein in seinen Verˆffentlichungen wiederholt als ÑVˆlkermord/Ge-

nozidì38 oder Ñzionistisches Massaker/Massaker in Gazaì39. Diese Dar-

stellung ist als israelbezogener Antisemitismus zu bewerten. Der Begriff 

ÑMassakerì bezeichnet das Hinmorden einer groflen Anzahl (wehrloser, 

unschuldiger) Menschen40. Durch die Verwendung des Begriffs wird sug-

geriert, der milit‰rische Einsatz gegen die HAMAS fordere ¸berwiegend 

unschuldige Opfer und, dass dies von der israelischen Armee gerade be-

absichtigt sei. Es wird behauptet, der Staat Israel tˆte bei der Bek‰mpfung 

der Terrororganisation HAMAS gezielt die pal‰stinensische Bevˆlkerung,

um diese als solche vollst‰ndig auszulˆschen. Dies stellt eine einseitige 

D‰monisierung des Staates Israel und seines Vorgehens gegen Angriffe 

auf seine Bevˆlkerung dar. Der milit‰rische Einsatz wird zudem entkon-

textualisiert. Beispielsweise bleibt in den Verˆffentlichungen des Vereins 

nach dem 7. Oktober 2023 unerw‰hnt, dass die derzeitige Milit‰raktion 

Israels zur Bek‰mpfung der HAMAS eine Reaktion auf den terroristischen 

Angriff der HAMAS am 7. Oktober 2023 auf den Staat Israel und seine 

Bevˆlkerung ist. Im Gegenteil, der ‹berfall vom 7. Oktober 2023 wird so-

gar als legitimer Widerstand bezeichnet.41 Dies ist insofern widerspr¸ch-

lich als dem Staat Israel gerade das Recht abgesprochen wird, sich ge-

gen Angriffe, hier der HAMAS, zu wehren, w‰hrend Ñdem pal‰stinensi-

schen Widerstandì dieses Recht jedoch zugestanden wird.

Die Behauptung, der Staat Israel begehe Ñseit 75 Jahren Vˆlkermordì42, 

was bedeuten w¸rde seit seiner Gr¸ndung im Jahr 1948 durchgehend bis 

zum heutigen Tage, ist ebenfalls eine einseitige und verk¸rzende Darstel-

lung des Nahost-Konflikts und insofern gleichfalls antisemitisch. Der Staat 

Israel wird letztlich allein f¸r die bewaffneten Konflikte in der Region sowie 

die dadurch verursachten Opfer verantwortlich gemacht. Die Rolle der 

                                           
38 Anlage 20, 35, 37, 67, 68.
39 Anlage 65.
40 Vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Massaker
41 Vgl. Abschnitt III. 1. a. (2.).
42 Anlage 37.
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umliegenden Staaten sowie der bewaffneten Terrorgruppen wie der HA-

MAS wird aufler Acht gelassen. Es findet insofern keine differenzierte 

Auseinandersetzung mit dem konkreten Vorgehen des israelischen Staa-

tes bzw. mit der israelischen Politik statt, sodass es sich vorliegend auch 

nicht um (legitime) Israel-Kritik handelt.

Im Zusammenhang mit dem israelischen Handeln wird h‰ufig das Attribut 

Ñzionistischì verwendet. Dies soll in diesem Zusammenhang die Illegitimi-

t‰t des israelischen Handels, zuletzt der Milit‰roperation gegen die HA-

MAS, unterstreichen. Der Begriff Ñzionistischì kann vorliegend als Chiffre 

f¸r Ñdie Judenì verstanden werden. Diesen soll kriegstreiberisches und 

Ñmassakrierendesì Verhalten vorgeworfen werden. Auch wenn der Staat 

Israel Gebiete kontrolliert, die vˆlkerrechtlich umstritten sind, so ist sein 

Kerngebiet vˆlkerrechtlich anerkannt. Sofern das Streben nach Erhaltung 

des israelischen Staates, das ein zentrales Ziel des Zionismus ausmacht, 

als illegitim bezeichnet wird, bedeutet dies in letzter Konsequenz eine Ne-

gierung des Existenzrechts des Staates Israel.43 Daher stellt die despek-

tierliche und feindselige Verwendung des Begriffs ÑZionismus/zionistischì 

durch PSDU und dessen Funktion‰re ebenfalls ein antisemitisches Nar-

rativ dar.

Der Staat Israel wird wiederholt als ÑKolonialprojekt/Kolonialstaatì und 

ÑApartheidsregimeì bezeichnet. Damit wird er auf eine Stufe gestellt mit 

geschichtlich nachweislich belegten Unrechtsstaaten/-regimen, in denen 

es zur Unterdr¸ckung und Entrechtung einzelner Bevˆlkerungsgruppen 

gekommen ist. Diese unbelegte und pauschalisierende Behauptung er-

f¸llt gleichfalls die Definition des Antisemitismus der IHRA. Es handelt 

sich hierbei nicht um (legitime) Israelkritik, z.B. an der Siedlungsbewe-

gung in der Westbank. Vielmehr soll durch die pauschale Verwendung 

                                           
43 Vgl. Abschnitt III. 1. a. (2.).
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der Begriffe Hass gesch¸rt und allgemein gegen den Staat Israel gehetzt 

werden.

Der Verein ‰uflert sich in derselben Weise auch wiederholt realweltlich 

im Rahmen von Redebeitr‰gen auf Versammlungen oder in TV-Inter-

views.

Im Rahmen der Versammlung am 24. November 2023 in Duisburg er-

kl‰rte in seinem Redebeitrag, dass in Deutsch-

land eine ÑMinderheitì hinter Israel stehen w¸rde. Diese Minderheit sei 

aber Ñreich und m‰chtigì, weshalb die Medien Israels ÑKriegspropagandaì 

und Ñdiese ganzen L¸genì verbreiten w¸rde. Aber trotz dieser ÑL¸genì 

schaffe Israel es nicht Ñeine Mehrheit in diesem Land zu kriegenì. Israel 

habe ÑMilliarden, die sie in ihre Propaganda steckenì und Ñjeder Mensch, 

der Augen im Kopf und ein Herz in der Brust hatì, schaue sich diesen 

Ñsogenannten Konfliktì an und sehe sofort, wer der Unterdr¸cker und der 

Unterdr¸ckte sei.

Die zitierte Passage beinhaltet Teile der seit dem Mittelalter bekannten

Verschwˆrungserz‰hlung einer Ñj¸dischen Weltverschwˆrungì, wonach

Ñdie Judenì im Geheimen das Weltgeschehen lenken und zu ihren Guns-

ten beeinflussen w¸rden, um letzten Endes die Weltherrschaft zu erlan-

gen. Diese Verschwˆrungserz‰hlung stellt ebenfalls ein antisemitisches 

Narrativ dar, da Ñdie Judenì als bˆse Macht im Hintergrund insbesondere 

auch f¸r alles Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht werden.44

PSDU weist auflerdem Bez¸ge zu den als antisemitisch zu bewertenden 

Argumentationsmustern und Methoden der BDS-Bewegung45 auf. Der 

Bundestag hat am 17. Mai 2019 einen Antrag mit dem Titel ÑDer BDS-

                                           
44 Vgl. https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/321665
/antisemitische-verschwoerungstheorien-in-geschichte-und-gegenwart/.
45 Die BDS-Bewegung ist eine internationale Kampagne, wobei BDS f¸r ÑBoycott, Di-
vestment and Sanctionsì steht. Die Kampagne fordert einen wirtschaftlichen Boykott, 
den Abzug von Investitionskapital sowie die Verh‰ngung staatlicher Sanktionen gegen 
den Staat Israel.
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Bewegung entschlossen entgegentreten ñ Antisemitismus bek‰mpfenì46

angenommen. Hierin wird unter anderem festgestellt, dass Ñder allumfas-

sende Boykottaufruf in seiner Radikalit‰t zur Brandmarkung israelischer 

Staatsb¸rgerinnen und Staatsb¸rger j¸dischen Glaubens als Ganzesì

f¸hre und, dass die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Be-

wegung antisemitisch seien. Es werde vermeintlich Kritik an der Politik 

des Staates Israel ge‰uflert, tats‰chlich sei diese aber Ausdruck des Has-

ses auf j¸dische Menschen und ihre Religion.

Bereits im ÑGr¸ndungsstatutì des Vereins wird eine Kernforderung des 

BDS-Gr¸ndungsmanifests aufgegriffen: ein uneingeschr‰nktes R¸ck-

kehrrecht pal‰stinensischer Fl¸chtlinge und ihrer Nachkommen. Dies 

w¸rde in der praktischen Umsetzung das Ende des israelischen Staates 

bedeuten. Eine Umsetzung dieser Forderung w¸rde zu eine dramati-

schen Ver‰nderung der demografischen Mehrheitsverh‰ltnisse innerhalb 

Israels f¸hren. 47 Die in Israel lebenden J¸dinnen und Juden w¸rden zur 

Minderheit, was wiederum Ñdie Legitimit‰t eines j¸dischen Staates unter-

graben und in letzter Konsequenz das Ende eines j¸dischen und zugleich 

demokratisch organisierten Schutzraumes f¸r J¸dinnen und Juden welt-

weit bedeutenì48 w¸rde.

Der Verein nahm auflerdem mehrfach an Veranstaltung von Gruppierun-

gen teil, die ihrerseits der BDS-Bewegung nahestehen.

Vom 11. bis zum 13. August nahm PSDU am 4. Pal‰stina Sommertreff in 

Stuttgart teil, der von ÑPal‰stina Sprichtì veranstaltet wurde.49 ÑPal‰stina 

Sprichtì solidarisiert sich mit der BDS-Bewegung und unterst¸tzt deren 

Ziele. Die BDS-Bewegung wendet sich zumindest propagandistisch ge-

                                           
46 BT-Drs. 19/10191.
47 https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/328693/antisemi-
tismus-in-der-bds-kampagne/
48 https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/328693/antisemi-
tismus-in-der-bds-kampagne/
49 Anlage 13, 14.
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gen das Existenzrecht Israels. Auf ihrer Internetpr‰senz kritisiert ÑPal‰s-

tina Sprichtì den vorgenannten BDS-Beschluss des deutschen Bundes-

tages aus dem Jahr 2019, da auf dessen Basis pro-pal‰stinensischen Ak-

tivist*innen in Deutschland ̂ ffentlicher Raum zur Meinungs‰uflerung ent-

zogen werden kˆnne. Als ÑPal‰stina Sprichtì werde man Ñdas nicht weiter 

hinnehmenì.50 So nahm die Gruppierung an einer Kundgebung am 31. 

Januar 2020 vor dem Deutschen Bundestag teil. Die Kundgebung enthielt 

den Aufruf an den Deutschen Bundestag bzw. dessen Mitglieder die Kri-

minalisierung der BDS-Bewegung zu beenden. Als Reaktion auf die Er-

eignisse vom 7. Oktober 2023 verˆffentlichte ÑPal‰stina Sprichtì auf Fa-

cebook einen Beitrag, welcher mit der Aussage ÑWir sind ¸berw‰ltigtì be-

ginnt. Zum Beitrag postete die Gruppierung ein Bild mit einem Bagger, 

welchen den Grenzzaun zwischen Pal‰stina und Israel zerstˆrt. 51 Dieses 

Bild tr‰gt den Titel ÑGaza ist gerade aus dem Gef‰ngnis ausgebrochenì. 

ÑPal‰stina Sprichtì glorifiziert hiermit den Angriff der HAMAS vom 7. Ok-

tober 2023 auf den Staat Israel.

Am 15. September 2023 besuchte PSDU eine BDS-kritische Veranstal-

tung in Duisburg. Ziel war es, die Veranstalter mit den vereinseigenen 

Ansichten zu konfrontieren und die Veranstaltung letztlich zu stˆren.52 Im 

Anschluss an die Veranstaltung bezeichnete PSDU die ge‰uflerte BDS-

Kritik als Ñrassistische, anti-pal‰stinensische Propaganda-Veranstal-

tungì53.

Am 20. September verˆffentlichte der Verein auf seiner Facebook-Seite 

ein Video, in dem ein Aufkleber mit der Aufschrift ÑAntifaschistische Ak-

tionì und die israelische Flagge durch einen Aufkleber mit der Aufschrift 

                                           
50 Anlage 84, 85
51 Anlage 86.
52 Anlage 15 bis 24.
53 Anlage 15 bis 24.
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ÑBoycott Israeli Apertheidì und der pal‰stinensischen Flagge als Hinter-

grund ¸berklebt wird.54 Der Beitrag ist mit den Hashtags ÑBoycottIsraelì 

und ÑBDSì markiert. Der Beitrag stellt somit einen direkten Aufruf zur Un-

terst¸tzung der BDS-Bewegung dar.

In einem Beitrag vom 2. Oktober 2023 verˆffentlichte die Gruppierung ei-

nen offenen Brief, welcher sich im Namen von 30 Organisationen sowie 

96 Einzelpersonen an die Verantwortlichen der Ruhr-Universit‰t-Bochum 

richtete.55 Hierin wurde gefordert, von der Durchf¸hrung der ÑAktionswo-

chen gegen Antisemitismusì (Oktober bis November 2023) - zumindest 

unter Beteiligung der ÑAnti-Defamation Leagueì (ADL) - abzusehen. 

Diese Forderung umfasste auch einen Workshop zum Thema ÑJenseits 

von Kritik - Israelbezogener Antisemitismusì. Zur Begr¸ndung wurde an-

gef¸hrt, dass Ñder universit‰re Rahmen und die einbezogenen Wissen-

schaftler:innen missbraucht [werden], um jegliche Kritik am Staat Israel 

und seiner Politik als Ñantisemitischì zu diffamieren und so im Umkehr-

schluss die von Menschenrechtler:innen und Wissenschaftler:innen at-

testierte Apartheid und den anhaltenden Kolonialismus in Pal‰stina, die 

seit Jahrzehnten bestehende milit‰rische Besatzung, den Landraub, den 

vˆlkerrechtswidrigen Siedlungsbau und die fortlaufenden Menschen-

rechtsverletzungen durch Tel Aviv zu legitimierenì. Unterzeichnet ist die-

ser offene Brief auch von Pal‰stina Solidarit‰t Duisburg und 

, welcher an der Ruhr-Universit‰t Bochum studiert.

Zudem stehen auf der Liste der Unterzeichner auch ÑBDS Berlinì, ÑPal‰s-

tina Spricht Deutschlandì, ein Vertreter der BDS Initiative Oldenburg so-

wie der Verein ÑSamidoun Deutschlandì.56

Am 1. Januar 2024 hat der Verein ¸ber seinen Telegram-Kanal zum Boy-

kott zweier Schnellrestaurant Filialen in Duisburg aufgerufen.57 Diesen 

                                           
54 Anlage 45.
55 Anlage 46 bis 54.
56 Anlage 49 bis 54, 163.
57 https://t.me/PalaestinaSolidaritaetDuisburg/621.
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Beitrag hat der Verein mit den Hashtags ÑBoycottIsraelì und ÑBDSì mar-

kiert und somit einen direkten Bezug zur BDS-Bewegung hergestellt. In 

dem Beitrag wird der Staat Israel auflerdem wieder mit den Begriffen ÑKo-

lonialismusì und ÑVˆlkermordì assoziiert. Am 3. Januar 2024 wurden die 

angek¸ndigten Boykottaktionen auch durchgef¸hrt.58

(2.) Sympathie f¸r den bewaffneten Widerstand gegen den Staat 
Israel

Bereits das f¸r die Ausrichtung des Vereins maflgebliche ÑGr¸ndungssta-

tutì verdeutlicht die Radikalit‰t, mit der der Verein seine vˆlkerverst‰ndi-

gungswidrige Zielsetzung verfolgen will, wenn sie formuliert:

ÑWir sind solidarisch mit dem pal‰stinensischen Wi-

derstand in all seinen Formen.ì59

Der Verweis auf die Solidarit‰t mit s‰mtlichen Formen des pal‰stinensi-

schen Widerstands zielt vor allem darauf ab, die Unterst¸tzung f¸r jene 

Kr‰fte zu bekunden, die sich unter Anwendung von Gewalt f¸r die Befrei-

ung Pal‰stinas einsetzen. Implizit bringt PSDU damit bereits in den eige-

nen Statuten die Solidarit‰t mit terroristischen Gruppierungen zum Aus-

druck. Der Verein beschr‰nkt sich nicht auf friedlichen Widerstand, son-

dern bezieht auch und insbesondere den bewaffneten Kampf gegen den 

Staat Israel und seine Bevˆlkerung mit ein.

Bereits vor dem terroristischen Angriff der HAMAS auf den Staat Israel 

und seine Bevˆlkerung am 7. Oktober 2023 solidarisierte sich der Verein 

mit anderen Gruppierungen, die ihrerseits s‰mtliche Formen des pal‰sti-

nensischen Widerstandes unterst¸tzen, und nahm an deren Veranstal-

tungen teil.

                                           
58 Anlage 108.
59 Anlage 1.
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So nahm PSDU am 22. Juli 2023 in Frankfurt am Main an einer Veran-

staltung des Vereins ÑVerein Pal‰stina e.V.ì teil, welcher sich laut ß 3 sei-

ner Satzung solidarisch mit allen Formen des pal‰stinensischen Wider-

standes erkl‰rt. 60 Der Verein stehe ferner Ñkonsequent gegen Apartheid, 

Siedlungskolonialismus und Landraub im seit 1948 besetzten Pal‰stinaì. 

Damit stehe man Ñf¸r die Befreiung des gesamten historischen Pal‰stinas 

von der zionistischen Besatzung vom Jordanfluss bis zum Mittelmeerì.61

Am 1. September 2023 nahm PSDU an einer Veranstaltung in der Duis-

burger Innenstadt teil. In einem Facebook-Beitrag zu dieser Veranstal-

tung ‰uflerte sich PSDU dahingehend, dass f¸r den Frieden in Pal‰stina 

zu k‰mpfen heifle, f¸r Freiheit Pal‰stinas zu k‰mpfen. Nicht die Pal‰sti-

nenser st¸nden dem Frieden im Weg, ihr Widerstand sei legitim. Es sei

der zionistische Kolonialismus, der f¸r die Gewalt in der Region verant-

wortlich sei und der ¸berwunden werden m¸sse, damit es Frieden geben 

kˆnne.62 Einerseits wiederholt PSDU die bereits im ÑGr¸ndungsstatutì 

festgeschriebene Billigung des gewaltsamen Widerstands als legitimes 

Mittel. Andererseits verwendet der Verein antisemitische Narrative, indem 

er die Verantwortung f¸r den Nahost-Konflikt einseitig dem Staat Israel

zuweist.

Auf seiner Facebook-Seite hat PSDU f¸r die Monate Juni, Juli und August 

2023 jeweils eine ‹bersicht ¸ber die Entwicklungen in Pal‰stina verˆf-

fentlicht.63 Aus diesen geht deutlich hervor, dass man sich mit bewaffne-

ten pal‰stinensischen Gruppen solidarisiert.

In diesem Zusammenhang wurde am 2. Juli 2023 ein Bild mit der folgen-

den Beschriftung verˆffentlicht:

                                           
60 Anlage 83.
61 Anlage 83.
62 Vgl. Anlage 14.
63 Vgl. Anlage 144, 145, 148, 152.
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ÑAber auch der Widerstand h‰lt an: T‰glich kommt es zu 

Angriffen auf die Besatzungsmacht. Dabei wurden den 

Soldaten und Siedlern auch im Juli zahlreiche Sch‰den 

und mehrere Verluste beigebracht.ì64

Im Hintergrund sind dabei drei Arme zu sehen, die gemeinsam ein Sturm-

gewehr hochhalten, an dem eine pal‰stinensische Fahne befestigt ist. 

Damit wird deutlich, dass PSDU militante Aktionen bef¸rwortet und es 

begr¸flt, wenn israelische ÑSoldaten und Siedlerì gesch‰digt werden.

Die ‹bersicht f¸r den Monat Juli 2023 tr‰gt den Titel ÑDer Widerstand 

l‰sst sich nicht brechenì und bringt bereits zu Beginn zum Ausdruck, dass 

sich PSDU mit diesem ÑWiderstandì solidarisiert. Im Hintergrund ist ein 

Bild zu sehen, dass offensichtlich K‰mpfer der militanten Gruppierung 

ÑHˆhle der Lˆwenì (engl. ÑLionís Denì, arab. ÑArin al-Usudì) zeigt. Des 

Weiteren wird berichtet, dass israelische Soldaten ein pal‰stinensisches 

Fl¸chtlingslager in Jenin zerstˆrt h‰tten. Hierzu schreibt der Verein:

ÑDoch es gelingt Israel weiterhin nicht, den Widerstand zu 

zerschlagen: In Jenin und zwei Wochen sp‰ter in Jericho 

konnten sich die Fedayin erfolgreich verteidigen.

Weiterhin kommt es t‰glich zu Angriffen auf das Koloni-

alregime. Allein vom 21.-27. Juli wurden 139 Wider-

standsaktionen (von Demonstrationen ¸ber Steinew¸rfe 

bis hin zu milit‰rischen Operationen) gez‰hlt.ì65

An dieser Stelle verdeutlicht PSDU nochmals das eigene Verst‰ndnis des 

Begriffs ÑWiderstandì und l‰sst erneut erkennen, dass hier nicht nur zivile 

Maflnahmen, sondern insbesondere auch gewaltsame Handlungen

(ÑSteinw¸rfeì) bis hin zu terroristischen Aktionen (Ñmilit‰rische Operatio-

nenì) gemeint sind.

                                           
64 Anlage 144.
65 Anlage 146, 147.
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Die ‹bersicht f¸r den Monat August beginnt mit einem Bericht dar¸ber, 

dass Ñsowohl die IOF [Israel Occupation Forces66] als auch die Truppen 

der PA [Pal‰stinensische Autonomiebehˆrde]ì verst‰rkt gegen den ÑWi-

derstandì vorgegangen seien, wodurch die PA erneut bewiesen habe, 

dass sie eine ÑMarionette der Zionistenì sei. Anschlieflend wird ausf¸hrli-

cher ¸ber die Aktionen des ÑWiderstandsì berichtet:

ÑZugleich kam es im letzten Monat zu vergleichsweise 

wenigen Offensiven der Fedayyin, Die meisten Angriffe 

auf Siedler und IOF wurden von ,Einsamen Wˆlfenë be-

gangen, auch wenn sich [hier ist eine Fahne der HAMAS 

eingef¸gt] und [hier ist eine Fahne der Ñal-Aqsa-M‰rtyrer-

Brigadenì eingef¸gt] sp‰ter zu 2 Operationen bekannten.

Manche Beobachter wittern hinter dieser Defensive eine 

Schw‰chung des Widerstands. Andere sehen darin viel-

mehr eine taktische Zur¸ckhaltung.

Sie betonen, dass der Widerstand sich und seine Hoch-

burgen erfolgreich verteidigt. Auflerdem ist zu beobach-

ten, dass die K‰mpfer in der Westbank milit‰risch immer 

besser aufgestellt sind, w‰hrend sich [hier ist eine Fahne 

der HAMAS eingef¸gt] und [hier ist eine Fahne der Hizb 

Allah eingef¸gt] f¸r eine grˆflere Schlacht r¸sten.ì67

Dieser Bericht l‰sst erkennen, welche Kr‰fte PSDU dem pal‰stinensi-

schen ÑWiderstandì zurechnet. Neben den Ñal-Aqsa-M‰rtyrer-Brigadenì 

der FATAH sind aus Sicht von PSDU auch die HAMAS, die Hizb Allah 

und die Kleingruppe ÑHˆhle der Lˆwenì als Teil des ÑWiderstandsì zu be-

zeichnen. Diese Gruppierungen eint ihr terroristisches Agieren und ihre 

kompromisslose Haltung gegen¸ber dem Staat Israel.

                                           
66 Dies ist eine abwertende Verballhornung der offiziellen Bezeichnung als IDF (Israel 
Defence Forces).
67 Anlage 149, 150, 151.
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Der im Beitrag enthaltene Hinweis, dass sich die HAMAS Ñf¸r eine grˆ-

flere Schlachtì r¸ste, best‰tigte sich durch den terroristischen ‹berfall der 

HAMAS auf den Staat Israel und seine Bevˆlkerung am 7. Oktober 2023, 

das heiflt ca. einen Monat nach der Verˆffentlichung des Berichts durch 

den Verein. Der Bericht l‰sst daher erkennen, dass sich PSDU ¸ber Mo-

nate intensiv mit dem pal‰stinensischen ÑWiderstandì besch‰ftigt hat.

Dies erkl‰rt auch den Enthusiasmus, mit dem PSDU auf den HAMAS-

‹berfall am 7. Oktober 2023 reagiert hat.

Bemerkenswert sind zudem die Quellen, von denen PSDU die Bilder sei-

ner (Monats-)Berichte bezieht. Bei einem Bild wird als Quelle die terroris-

tische Gruppierung ÑHˆhle der Lˆwenì angegeben.68 Ansonsten finden 

sich mehrfach das ÑQuds News Networkì sowie das ÑResistance News 

Networkì. Das ÑResistance News Networkì hat in der Vergangenheit f¸h-

rende HAMAS-Funktion‰re interviewt und sympathisiert offen mit der HA-

MAS.69 Die Nachrichtenagentur ÑQuds News Networkì gibt sich hingegen 

vermeintlich unabh‰ngig, wird aber ebenfalls f¸r ihre N‰he zur HAMAS 

kritisiert.70 PSDU bezieht einen Teil seiner Informationen somit aus Quel-

len, die nicht neutral agieren, sondern sich deutlich auf Seiten der HAMAS 

positionieren und ihre Berichterstattung entsprechend ausrichten.

Seit dem terroristischen Angriff der HAMAS auf den Staat Israel am 7. 

Oktober 2023 meldete der Verein bzw. insbesondere auch der f¸hrende 

Vereinsfunktion‰r vermehrt pro-pal‰stinensi-

sche Versammlungen an.71 Des Weiteren nahm der Verein an mehreren 

pro-pal‰stinensischen Versammlungen mit direktem Bezug zum Gesche-

hen in Gaza teil. Diese Veranstaltungen wurden h‰ufig von Verˆffentli-

chungen des Vereins in den Sozialen Medien im Vorfeld bzw. Nachgang 

                                           
68 Anlage 145.
69 Anlage 153.
70 Anlage 154.
71 Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 7f..
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begleitet. Hierin kommt stets zum Ausdruck, dass der terroristische ‹ber-

fall der HAMAS als legitimes Mittel des Widerstandes angesehen wird. Es 

ist ebenfalls zu erkennen, dass sich der Ton in den Beitr‰gen nach dem 

7. Oktober 2023 deutlich versch‰rft hat.72 Bei den Veranstaltungen selbst 

konnten verschiedene Redebeitr‰ge von Herrn  fest-

gestellt werden, in denen er den bewaffneten Kampf gegen den Staat Is-

rael und seine Bevˆlkerung gutheiflt und gleichfalls zu weiterem Wider-

stand aufruft.73

Am 8. Oktober 2023, einen Tag nach dem terroristischen ‹berfall der HA-

MAS auf den Staat Israel, postete der Verein auf seiner Facebook-Seite

die Information, dass ein f¸r den 9. Oktober 2023 geplantes Seminar aus-

fallen w¸rde. Stattdessen wolle man Ñeine Demonstration in Solidarit‰t mit 

Gaza durchf¸hrenì74. Unter dem Posting verwendete der Verein unter an-

derem die Hashtags Ñintifadaì, ÑFromTheRiverToTheSeaì und ÑAlAqsaF-

loodì. Letzteres ist der Operationsname, den die HAMAS dem Angriff auf 

den Staat Israel am 7. Oktober 2023 gegeben hat. Der Begriff Ñintifadaì 

bezeichnet zwei pal‰stinensische Aufst‰nde gegen Israel. Die Verwen-

dung dieses Begriffs im Zusammenhang mit dem terroristischen Angriff 

der HAMAS am 7. Oktober 2023 stellt eine Verharmlosung der tats‰chli-

chen Geschehnisse am 7. Oktober 2023 dar. Es wird suggeriert, dass es 

sich hierbei um einen legitimen Widerstand handelt. Auch die Parole 

ÑFromTheRiverToTheSeaì ist ein Beleg f¸r die antiisraelische Haltung 

des Vereins. Im Kontext des ÑGr¸ndungsstatutsì des Vereins sowie seiner 

sonstigen Beitr‰ge ist der Schluss gerechtfertigt, dass mit der Parole die 

Schaffung eines pal‰stinensischen Staates Ñvom Jordan bis zum Mittel-

meerì unter Negierung des Existenzrechts des Staates Israel gemeint ist.

                                           
72 Vgl. Anlage 37, 43, 105.
73 Anlage 33,34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
74 Anlage 31, 32.
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Die gew‰hlten Hashtags bringen die ideologische Haltung des Vereins 

eindeutig zum Ausdruck. Die Verwendung gerade dieser Hashtags be-

legt, dass der Verein gewaltsamen Widerstand im Sinne der HAMAS als 

legitim ansieht. Dass mit der Auswahl der konkreten Hashtags ein ent-

sprechendes Publikum erreicht wird, musste den Verantwortlichen be-

wusst sein. Hashtags in den Sozialen Medien dienen unter anderem 

dazu, dass Beitr‰ge auf den entsprechenden Plattformen gesucht werden 

kˆnnen bzw. dass entsprechende Hashtags zusammen gruppiert und an-

gezeigt werden.

In einem weiteren Posting vom 9. Oktober 2023 auf der Facebook-Seite 

des Vereins heiflt es:

ÑGaza hat sich erhoben und seine Gef‰ngnismauern ge-

sprengt! Der Widerstand hat eine nie dagewesene Offen-

sive gestartet & versetzt dem zionistischen Kolonialre-

gime heftige Schl‰ge! ‹berall auf der Welt feiern & unter-

st¸tzen die Menschen diesen Aufstand. Das wollen wir 

auch tun! Von Duisburg nach Gaza: Sieg der Intifada! Pa-

l‰stina wird sich befreien: vom Meer bis zum Fluss.ì75

Zum einen wird in diesem Posting Ñder [pal‰stinensische] Widerstandì mit 

dem Angriff der HAMAS vom 7. Oktober 2023 gleichgesetzt. Es wird nicht 

differenziert zwischen friedlichen Protesten und dem bewaffneten ‹ber-

fall auf die israelische Bevˆlkerung, bei dem ca. 1200 Menschen ermordet 

wurden. Zum anderen wird durch die verwendeten Begriffe Ñzionistisches 

Kolonialregimeì und der Wendung ÑPal‰stina wird sich befreien: vom 

Meer bis zum Flussì deutlich, mit welcher Gesinnung auf den Staat Israel 

geschaut wird. Nach Ansicht des Vereins ist der Staat Israel ein illegales 

Kolonialprojekt auf dem Staatsgebiet der Pal‰stinenser. Letztere haben 

daher das Recht sich Ñihrì Land auch mit Gewalt zur¸ck zu holen.

                                           
75 Anlage 57, 124.
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Damit wird deutlich, dass PSDU den ‹berfall der HAMAS auf Israel un-

terst¸tzt und die begangenen Gewalttaten als legitimen Widerstand glori-

fiziert und rechtfertigt. Dies verdeutlicht auch der Flyer, mit dem die Ver-

anstaltung beworben wurde. Hierauf sind zwei H‰nde abgebildet, wobei 

die eine rote Blume und die andere ein Gewehr h‰lt.76 Die Schusswaffe 

in der Grafik stellt somit einen unmissverst‰ndlichen Gewaltbezug her.

Im Rahmen einer durch Herrn angezeigten Ver-

sammlung am 9. Oktober 2023 in Duisburg hielt auch der Deutschland-

Koordinator der seit dem 2. November 2023 in Deutschland verbotenen 

Vereinigung ÑSamidounì, alias , einen 

Redebeitrag.77 Im Rahmen des Redebeitrags bezeichnete Herr

sich und die anderen Teilnehmer unter anderem als Nachfolger ÑEzzedin 

Al Qassamsì. Bei ÑEzzedin Al Qassamì handelt es sich um den Namens-

geber der Qassam-Brigaden, die eine milit‰rische Unterorganisation der 

HAMAS sind. Die Qassam-Brigaden wurden durch die Europ‰ische 

Union als Terrororganisation eingestuft und waren f¸r den terroristischen 

Angriff vom 7. Oktober 2023 verantwortlich. Zudem tragen die von der 

HAMAS selbst hergestellten Raketen ebenfalls den Namen ÑQassam-Ra-

ketenì. Da unterstellt werden muss, dass Herr die einschl‰gigen 

Begriffe der pal‰stinensischen ÑBefreiungsbewegungì bekannt sind, stellt 

seine Aussage eine Unterst¸tzungsverlautbarung in Richtung der HA-

MAS dar. Die Vereinigung ÑSamidounì war zu diesem Zeitpunkt bereits 

Gegenstand der ˆffentlichen Diskussion, weil sie noch am Tag des terro-

ristischen Angriffs der HAMAS am 7. Oktober 2023 ̂ ffentlich auf der Son-

nenallee im Berliner Stadtteil Neukˆlln S¸fligkeiten und s¸fle Backwaren 

an Menschen verteilt hat, um den Angriff der HAMAS zu feiern.78 Trotz-

                                           
76 Anlage 124.
77 Anlage 58.
78 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/hamas-angriff-israel-samidoun-berlin-sonnen-
allee-100.html; zuletzt abgerufen am 31.01.2024, 11:00.

Bl. 44



Seite 34 von 61

VS - NUR F‹R DEN DIENSTGEBRAUCH

dem durfte Herr im Rahmen der Versammlung des Vereins auf-

treten und unkommentiert die vorgenannten Aussagen t‰tigen. Auch im 

Anschluss der Veranstaltung distanzierte sich der Verein nicht von den 

Aussagen des Herrn , sondern bezeichnen ihn noch am 8. De-

zember 2023 und damit lange nach diesem Ereignis als ÑBruder und Ge-

nossenì.79 Mithin muss sich der Verein diese Aussagen zurechnen las-

sen.

In einem eigenen Redebeitrag auf derselben Versammlung forderte Herr

die Zuhˆrer auf, sich pro-pal‰stinensischen Grup-

pierungen wie unter anderem ÑSamidounì oder ÑPal‰stina Sprichtì anzu-

schlieflen und ihnen in den Sozialen Netzwerken zu folgen. Ferner rief er 

die Parole ÑYalla Intifada, von Duisburg bis nach Gazaì.80 Dieser Ausruf 

ist stark an die Verˆffentlichung vom selben Tag auf der Facebook-Seite 

des Vereins angelehnt (s.o.). Hierin wird ausdr¸cklich die Befreiung Pa-

l‰stinas Ñvom Meer bis zum Flussì und damit de facto die Vernichtung des 

Staates Israel gefordert.

In einem Post vom 6. Dezember 202381 erkl‰rt PSDU, dass gegen Herrn

ein Strafbefehl erlassen wurde, gegen welchen er 

Einspruch eingelegt h‰tte. Im Rahmen der genannten Versammlung am 

9. Oktober 2023 in Duisburg-Hochfeld habe er durch die Parolen ÑFrom 

the River to the Sea - Palestine will be freeì und ÑYalla Intifada!ì Ñbewusst 

Morde gebilligtì. PSDU bezeichnet den Vorwurf als Ñl‰cherlichì. Die De-

monstration sei Ñeine Solidarit‰tsbekundung mit den Pal‰stinensern & ih-

rem legitimen Widerstand gegen die anhaltende Kolonialisierung & Apart-

heid in ihrem Land, gegen den zionistischen Terror in der Westbank & 

gegen die illegale Blockade des Gazastreifensì. Ferner beschreibt der 

Verein die terroristischen Angriffe der HAMAS vom 7. Oktober 2023 als 

ÑAufstandì, der Ñeine Milit‰roperationì war, Ñdie genau diese Blockade & 

                                           
79 Anlage 157b.
80 Anlage 59.
81 Anlage 134, 135, 136.
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diese Besatzung f¸r mehrere Tage durchbrochen hatì. Auch ‰uflert der 

Verein sich dahingehend, dass Ñdie Bilder zerstˆrter & gekaperter israeli-

scher Panzer & Milit‰rjeeps, von niedergerissenen Z‰unen, von verhafte-

ten IOF-Soldaten & und von jubelnden Menschen in Gaza, die endlich 

wieder Hoffnung hatten & aus ihrem Gef‰ngnis ausbrechen konntenì 

PSDU und ÑMillionen Menschen Weltweit mit Freude erf¸lltì h‰tten. Wei-

ter erkl‰rt PSDU, dass man f¸r eine Ein-Staat-Lˆsung eintrete, Ñdie allen 

B¸rgern ungeachtet von Religion, Ethnie etc., die gleichen Rechte zuge-

stehtì. In Anbetracht der sonstigen ƒuflerungen von PSDU ist diese Aus-

sage jedoch wenig glaubw¸rdig, da PSDU Organisationen unterst¸tzt, die 

keine Gleichberechtigung f¸r Israelis und Pal‰stinenser anstreben, son-

dern die Abschaffung des Staates Israel und mindestens die Entrechtung 

seiner Bevˆlkerung zum Ziel haben.

Im Posting vom 6. Dezember 2023 f‰hrt PSDU fort, dass der Griff zu den 

Waffen den Pal‰stinensern Ñmoralisch und vˆlkerrechtlichì zust¸nde. ÑDie 

Intifada mit Morden gleichzusetzenì sei Ñder Gipfel kolonialistischer, ras-

sistischer & eurozentristischer Arroganz.ì Die Intifada sei kein ÑPogromì, 

sondern Ñein gerechter Volksaufstand, der eine Hoffnung auf ein Ende 

des Rassismus, des Terror & der Unterdr¸ckung in Pal‰stinaì darstelle.

In einem weiteren Redebeitrag von Herrn  bei einer 

Versammlung am 12. Oktober 2023 sagte er:

ÑSamidoun distanziert sich von keinem Teil des pal‰sti-

nensischen Widerstandes, weil dieser Widerstand in 

G‰nze legitim ist. Und das tun wir auch. Widerstand ist 

kein Terrorismus. [Ö] Terrorismus ist das, was Israel den 

Pal‰stinensern seit 75 Jahren antut. Terror ist das, was 

Israel den Pal‰stinensern jetzt gerade antut. Das ist ein 

Vˆlkermord, was sie da angek¸ndigt haben, vor laufen-

den Kameras. [Ö] Dieser Widerstand ist legitim bis zum 
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Ende, bis Pal‰stina befreit ist, vom Mittelmeer bis zum 

Jordan.ì82

Gegen¸ber Medienvertretern ‰uflerte Herr  auf die 

Frage, wo er die Grenze zwischen Widerstand und Terror sehe, dass die 

HAMAS die gew‰hlte Regierung in den pal‰stinensischen Gebieten sei, 

sie aber Ñhalt zur Terrororganisation erkl‰rt werdeì. Er f¸hrt weiter aus:

ÑDie HAMAS ist ein Teil des pal‰stinensischen Wider-

stands, nicht der einzige, da sind linke Organisationen 

dabei, da sind nationalistische dabei, da sind auch an-

dere islamische Organisationen dabei. Die Pal‰stinenser 

haben keine Armee, das ist das Problem. Wenn jemand 

milit‰risch Widerstand leistet und keinen Staat hat, keine 

Armee hat, dann wird er automatisch zur Terrororganisa-

tion erkl‰rt. [Ö] Wir glauben, dass es ein Recht auf Wi-

derstand gibt und dass der milit‰rische Widerstand nat¸r-

lich dazugehˆrt.ì83

Der Verein wiederholte und bekr‰ftige die vorgenannte Aussage noch-

mals in einem Beitrag vom 18. November 2023.84 Hierin heiflt es, dass 

man genˆtigt sei, Ñgegen die Hetze gegen den pal‰stinensischen Wider-

stand grunds‰tzlich Stellung zu beziehenì. Die Behauptung, dass es sich 

beim aktuellen Nahost-Konflikt um einen Krieg zwischen Israel und der 

Hamas handele, sei so nicht richtig. Vielmehr w¸rden von Gaza aus Ñver-

schiedene Widerstandsorganisationenì operieren, Ñvon denen die Hamas 

nur die grˆflte und wichtigsteì sei. Sie k‰mpfe gemeinsam mit anderen 

islamischen, mit linken, nationalistischen und patriotischen Parteien und 

Verb‰nden. Sie bildeten de facto die Armee von Gaza, die gegen die is-

raelischen Besatzungskr‰fte [Ö] k‰mpften. Jedes Volk habe das Recht, 

                                           
82 Anlage 60.
83 Anlage 45.
84 Anlage 127, 127a.
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sich zu verteidigen und jedes Volk unter Besatzung habe das Recht, sich 

von Besatzung zu befreien, auch milit‰risch.85

Am 14. Oktober 2023 bezeichnete der Verein den Widerstand in Gaza 

und ganz Pal‰stina in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite als Ñlegi-

timì.86 Dabei verwendete der Verein den Hashtag Ñmuqawamaì. Muqa-

wama kann aus dem arabischen mit ÑWiderstandì ¸bersetzt werden. Es 

ist jedoch insbesondere auch Bestandteil des Namens der ÑIslamischen 

Widerstandsbewegungì (arabisch: Harakat al-muqawama al-islamiyaì), 

mithin der HAMAS. Im Libanon bezeichnet sich die Hizb Allah als ÑIslami-

scher Widerstand im Libanonì (Ñal-Muqawama al-Islamiya fi-I-lubnanì). 

Herr  ist angehender Islamwissenschaftler, sodass 

davon auszugehen ist, dass ihm der Bezug des Hashtags klar gewesen 

ist und er diesen bewusst verwendet hat.

Die HAMAS hat sich satzungsm‰flig der Vernichtung des Staates Israel 

verschrieben und versucht dieses Ziel seit Jahren auch durch fortdau-

ernde terroristische Angriffe gegen den Staat Israel und seine Bevˆlke-

rung umzusetzen. Nach der hˆchstrichterlichen Rechtsprechung in 

Deutschland ist die HAMAS insgesamt eine terroristische Organisation.87

Dar¸ber hinaus listet die Europ‰ische Union die HAMAS seit dem 27. De-

zember 2001, zun‰chst nur ihren milit‰rischen Arm und seit 2003 die HA-

MAS in G‰nze, als eine an terroristischen Handlungen beteiligte Vereini-

gung. Dabei handelt es sich um eine Liste von Personen, Vereinigungen 

und Kˆrperschaften, die an terroristischen Handlungen beteiligt waren 

                                           
85 Anlage 127, 127a.
86 Anlage 64.
87 BVerwG, Urt. v. 18.04.2012, 6 A 2/10, Rn. 13 - juris; BVerfG, Beschl. V. 13.07.2018, 
1 BvR 1474/12, 1 BvR 670/13, 1 BvR 57/14, Rn. 124 f.-juris; BVerwG, Urt. v. 
03.12.2004, 5 A 10/02, Rn. 22 f.-juris.
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und restriktiven Maflnahmen unterliegen sollten (sogenannte EU-Terro-

ristenliste).88 Seit dem 2. November 2023 ist die HAMAS in Deutschland 

mit einem Bet‰tigungsverbot belegt.89

Der Verein hat am 19. Oktober 2023 auf seiner Facebook-Seite einen 

Beitrag ¸ber die eigene Teilnahme an Demonstrationen in Bochum verˆf-

fentlicht.90 Hierin wird der pal‰stinensische Widerstand als Ñlegitimì be-

zeichnet. Aufgrund der zeitlichen N‰he zum terroristischen Angriff der 

HAMAS auf den Staat Israel ist hiermit insbesondere der gewaltt‰tige Wi-

derstand gemeint. Dies belegt auch der Satz ÑIsrael, die Vereinigten Staa-

ten, die Europ‰ische Union und Deutschland sind die Terroristen ñ nicht 

unsere Fidayin!ì. ÑFidayinì ist der arabische Ausdruck f¸r Personen, die 

bereit sind ihr Leben f¸r eine Sache einzusetzen. Im pal‰stinensischen 

Kontext bezeichnet der Begriff bewaffnete K‰mpfer und hat eine deutlich

s‰kulare Konnotation, weshalb er eher von nationalistisch oder sozialis-

tisch orientierten pal‰stinensischen Organisationen verwendet wird, w‰h-

rend islamistische Organisationen wie HAMAS, Hizb Allah und Islami-

scher Dschihad eher den religiˆs konnotierten Begriff ÑMudschahidinì nut-

zen. Auf ihrer Facebook-Seite scheint PSDU den Begriff ÑFidayinì aber 

allgemein f¸r alle militanten pal‰stinensischen Gruppierungen zu verwen-

den. So wird der Begriff in einer Verˆffentlichung vom 1. September 2023 

auch auf die HAMAS und die Ñal-Aqsa-M‰rtyrer-Brigadenì bezogen.91

Am 14. Dezember 2023 verˆffentlichte PSDU auf Instagram einen Bei-

trag92, welcher ein Schild der Stadt Hagen mit ihren Partnerst‰dten zeigt. 

Partnerstadt ist unter anderem die israelische Stadt Modiíin. PSDU ‰uflert 

                                           
88 Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 27.12.2001 ¸ber die Anwendung beson-
derer Maflnahmen zur Bek‰mpfung des Terrorismus (2001/931/GASP), Anhang Ziff. II 
Nr. 9, zuletzt ge‰ndert durch Beschluss (GASP) 2023/1514 des Rates vom 
16.01.2024.
89 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2023/11/vereinsver-
bot-hamas-samidoun.html.
90 Anlage 66.
91 Anlage 149.
92 Anlage 140.
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dazu: ÑNo heart for colonizers, keine Freundschaft zwischen Hagen und 

Modiíin. Der Ruhrpott bleibt pro Pal‰stina.ì Genutzt werden dabei unter 

anderem die Hashtags #FightSettlerColonialism und #KeinZionistenKiez. 

Die Nutzung des letztgenannten Hashtags erfolgte bereits zuvor durch 

PSDU.93 Der Hashtag #KeinZionistenKiez ist mutmafllich von einem Slo-

gan abgeleitet, der sich urspr¸nglich in verschiedenen St‰dten gegen ei-

nen ÑNazi-Kiezì richtete. Der Umstand, dass PSDU diesen Hashtag ver-

wendet, weist darauf hin, dass man dem Kampf gegen den Zionismus 

eine ‰hnliche Priorit‰t einr‰umt wie dem Kampf gegen Rechtsextremis-

mus. Mithin ist hier die Konstruktion eines Feindbildes erkennbar, da Zio-

nisten, also Unterst¸tzer des Staates Israel, aus Sicht von PSDU offen-

sichtlich eine ‰hnliche Bedrohung darstellen wie Rechtsextremisten.

Auf einem zweiten Bild desselben Beitrags ist erneut das Schild mit den 

Partnerst‰dten zu sehen, diesmal wurde jedoch der Name der israeli-

schen Stadt Modiíin mit roter Farbe ̧ berspr¸ht. Die vor dem St‰dtenamen 

befindliche Flagge Israels wurde mit einem auf dem Kopf stehenden roten 

Dreieck ¸berspr¸ht.94 Dieses Dreieck wird von der HAMAS in Propagan-

dafilmen genutzt, um ihre Ziele zu markieren und f¸r den Zuschauer sicht-

bar zu machen. Prim‰re Ziele sind dabei die israelischen Streitkr‰fte. Das 

Zeigen dieses Dreiecks wurde ab November 2023 von Teilen der pro-

pal‰stinensischen Szene verwendet, um auf unauff‰llige Weise die Soli-

darit‰t mit terroristischen pal‰stinensischen Gruppen wie der HAMAS 

zum Ausdruck zu bringen.

PSDU hat das auf dem Kopf stehende rote Dreieck danach auch in wei-

teren Social-Media-Beitr‰gen95 verwendet:

In einem Beitrag vom 17. Dezember 202396 berichtete PSDU von der Teil-

nahme an einer Demonstration in D¸sseldorf tags zuvor. Dabei habe man 

                                           
93 Anlage 45.
94 Anlage 140.
95 Vgl. Anlage 129, 130, 155a.
96 Anlage 109.
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die ÑSolidarit‰t mit den Menschen in Gaza und dem pal‰stinensischen 

Widerstandì demonstriert. Neben dem Begriff Ñpal‰stinensischen Wider-

standì befindet sich in dem Beitrag erneut das auf dem Kopf stehende 

rote Dreieck, das in diesem spezifischen Kontext als Symbol der HAMAS 

zu betrachten ist. Eine wie zuvor praktizierte offene Verwendung der 

Kennzeichen der HAMAS war dem Verein aufgrund des mit dem Bet‰ti-

gungsverbot gegen die HAMAS verf¸gten Kennzeichenverbotes nicht 

mehr mˆglich. Zuvor hatte der Verein wiederholt offen die Fahne der HA-

MAS in seinen Beitr‰gen verwendet (s.o.).

Im Beitrag vom 8. Januar 2024 erkl‰rte PSDU, dass man bei ÑAljazeeraì 

jeder Distanzierung vom ÑWiderstandì eine Absage erteile.97 Auch in die-

sem Beitrag wurde das auf dem Kopf stehende rote Dreieck genutzt. Da-

bei postete PSDU zudem ein Bild von einer Demonstration in M¸nster am 

6. Januar 2024, auf dem ein Gegendemonstrant mit einer Israel-Flagge 

zu sehen ist.98 Aus Sicht des Fotografierenden wird eben jenes, von der 

HAMAS genutzte, rote Dreieck ¸ber den Kopf des Gegendemonstranten 

gehalten, mutmafllich um diesen im Sinne eines geschmacklosen Scher-

zes ebenfalls als ÑZielì zu markieren.

Neben den ˆffentlich kommunizierten Aussagen von PSDU gibt auch die 

interne Kommunikation Aufschluss ¸ber die inhaltliche Ausrichtung der 

Vereinigung. So werden in den Chatgruppen des Vereins durch den Nut-

zer ( ) regelm‰flig Inhalte anderer Tele-

gram-Kan‰le mit den anderen Mitgliedern geteilt, unter anderem des ÑRe-

sistance News Networkì.99 Dabei enthalten die Beitr‰ge regelm‰flig eine 

Glorifizierung des M‰rtyrertums. Herr teilte bei-

spielsweise einen Beitrag des vorgenannten Kanals, in welchem Izz El-

Din Al-Qassam, der Namensgeber der Al-Qassam-Brigaden (milit‰rischer 

                                           
97 Anlage 109.
98 Anlage 109.
99 Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 5.
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Fl¸gel der HAMAS) als M‰rtyrer glorifiziert wird und welcher mit den Wor-

ten ÑIt is a jihad of victory or martyrdomì abschlieflt.100

(3.) PSDU negiert das Existenzrecht des Staates Israel

Bereits im ÑGr¸ndungsstatutì des Vereins wird der vˆlkerverst‰ndigungs-

widrige Charakter der Vereinigung deutlich. Hierin wird der Kontext dar-

gestellt, vor dem die ƒuflerungen und Handlungen des Vereins und sei-

ner Funktion‰re zu bewerten sind. Gleich die erste Aussage im ÑGr¸n-

dungsstatutì richtet sich unmissverst‰ndlich gegen das Existenzrecht Is-

raels, da dort formuliert wird:

ÑWir verstehen Israel als ein Kolonialprojekt und treten f¸r 

die Befreiung Pal‰stinas (in den Grenzen vor 1947) sowie 

f¸r das Recht auf R¸ckkehr f¸r alle vertriebenen Pal‰sti-

nenser und ihre Nachkommen ein.ì101

Bereits die Deutung Israels als Kolonialprojekt ist geeignet, dessen Exis-

tenzrecht grunds‰tzlich in Zweifel zu ziehen. Noch deutlicher ist allerdings 

das Eintreten f¸r eine ÑBefreiungì Pal‰stinas in den Grenzen von 1947 

und damit ausdr¸cklich vor der Staatsgr¸ndung Israels. Das Ziel der (voll-

st‰ndigen) Befreiung Pal‰stinas soll notfalls mit Gewalt verfolgt wer-

den.102 PSDU spricht sich damit unmissverst‰ndlich gegen eine Zwei-

staatenlˆsung und f¸r eine kompromisslose Maximalforderung aus, die 

eine Auslˆschung Israels zugunsten eines pal‰stinensischen Staates vor-

sieht. Hierzu passt es, dass sich der Verein in einem Beitrag vom 2. Ja-

nuar 2024 nach einer Demonstration in D¸sseldorf am 30. Dezember 

2023 dahingehend ‰uflerte, dass es auf dieser Demonstration Redebei-

tr‰ge gegeben habe, die Ñleiderì f¸r eine Ñsogenannte Zweistaatenlˆsungì 

                                           
100 Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, Behˆrdenzeugnis vom 26.02.2024, S. 5.
101 Anlage 1.
102 Vgl. Abschnitt A. III. 1. a. (2.).
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geworben h‰tten. Diese sei allerdings Ñeine reine Phantasievorstellungì 

aufgrund Israels ÑLandraub und Siedlungsbauì.103

Der Verein nahm an mehreren Veranstaltungen anderer Gruppierungen 

teil, die ihrerseits das Existenzrecht des Staates Israel negieren.

Am 22. Juli 2023 nahm PSDU am ÑFest der Kultur Pal‰stinasì in Frankfurt 

am Main teil.104 Veranstalter war ÑVerein Pal‰stina e.V.ì, welcher laut ei-

gener Satzung Ñkonsequent gegen Apartheid, Siedlungskolonialismus 

und Landraub im seit 1948 besetzten Pal‰stinaì und damit Ñf¸r die Befrei-

ung des gesamten historischen Pal‰stinas von der zionistischen Besat-

zung vom Jordanfluss bis zum Mittelmeerì stehe.105

Vom 11. bis zum 13. August nahm PSDU am 4. Pal‰stina Sommertreff 

teil, der von ÑPal‰stina Sprichtì veranstaltet wurde. ÑPal‰stina Sprichtì un-

terst¸tzt seinerseits die Ziele der BDS-Bewegung, die sich zumindest pro-

pagandistisch gegen das Existenzrecht Israels wendet.106

Am 12. Oktober 2023 ‰uflerte sich der f¸hrende Vereinsfunktion‰r  

in einem Interview diffamierend ¸ber den Staat Is-

rael. Dort gab er an, dass die israelische Regierung angek¸ndigt habe, 

dass sie einen ÑVˆlkermordì begehen wird. Auf die Frage eines Repor-

ters, was die Folgen der Parole Ñvom Mittelmeer bis zum Jordanì f¸r das 

Existenzrecht des Staates Israel bedeute, antwortete 

:

ÑWir glauben nicht, dass es ein Existenzrecht f¸r Staaten, 

vor allem nicht f¸r Kolonialregime und Apartheidregime 

gibt. Wenn von einem Existenzrecht Israels gesprochen 

wird, ist damit gemeint, Israel darf als das, was es gerade 

ist, n‰mlich ein rassistischer Kolonial- und Apartheidstaat 

                                           
103 Vgl. Anlage 142.
104 Anlage 11.
105 Anlage 84, 85.
106 Vgl. Abschnitt A. III. 1. a. (1.).
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weiter existieren. Das glauben wir nat¸rlich nicht. Ich 

w¸rde jeden zur¸ckfragen: glauben sie wirklich, dass das 

ein Existenzrecht hat? Dass so ein Staat existieren darf? 

Wir denken nicht.ì107

Am 4. November 2023 trat als Redner auf ei-

ner Kundgebung in Duisburg auf und ‰uflerte sich hierbei in ‰hnlicher 

Weise. Er erl‰uterte, was das f¸r ein Staat sei, dessen Ñsogenanntes 

Existenzrechtì nicht in Frage gestellt werden d¸rfe. Jeder kˆnne dann 

selbst urteilen, ob er finde, dass so etwas auf der Welt existieren d¸rfe. 

Israel sei ein ÑKolonialstaatì und ein ÑApartheidsstaatì, dies best‰tigten 

auch s‰mtliche groflen, international anerkannten Menschenrechtsorga-

nisationen. Die Geschichte Israels als ÑSiedlungskolonieì zu leugnen, sei

blanker Wahnsinn. Der Zionismus sei nichts anderes als eine Ñrassisti-

sche Kolonialideologieì.108

Israel wird in beiden Statements als Ñrassistischer Kolonial- und Apart-

heidsstaatì bezeichnet. Die gew‰hlten Begriffe sind bereits geeignet, 

Existenzrecht des Staates Israel grunds‰tzlich in Zweifel zu ziehen.

Am 2. Dezember 2023 meldete Herr in Dortmund 

eine Kundgebung zum Thema ÑSolidarit‰tsakt gegen anti-pal‰stinensi-

schen Rassismusì an. Im Rahmen seiner Abschlussrede der Veranstal-

tung erkl‰rte Herr , zur Wahrheit gehˆre auch, dass 

in Gaza gerade ein Genozid stattf‰nde und in Gaza ein Genozid von Is-

rael durchgef¸hrt w¸rde.109 Am Ende skandierte er die Parolen ÑStoppt 

den Genozidì, ÑStoppt den Vˆlkermordì, ÑFree, free Palestineì, ÑFree, free 

Gazaì, ÑStoppt den Mordì, ÑStoppt den Kriegì und ÑPal‰stina bis zum 

Siegì. In einem Posting vom 6. Dezember 2023 erkl‰rte der Verein, dass 

                                           
107 Anlage 62, 63.
108 Vgl. Anlage 125.
109 Vgl. Anlage 131, 132.
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gegen Herrn  wegen der zitierten Aussagen eine An-

zeige wegen Volksverhetzung geschrieben wurde, man sich aber nicht 

einsch¸chtern liefle. Das Posting wurde mit den Worten ÑFromt the River 

to the Sea - Palestine will be free!ì abgeschlossen.110

Mit Herrn spricht sich hier ein f¸hrender Vereins-

funktion‰r ausdr¸cklich gegen das Existenzrecht Israels aus. Der Verein 

muss sich diese Aussagen bereits aufgrund der exponierten Stellung des 

Herrn  im Verein zurechnen lassen. Zudem wurden 

die Videos mit den entsprechenden Aussagen zum Teil auf der offiziellen 

Facebook-Seite des Vereins verˆffentlicht111, sodass es sich bei den ge-

t‰tigten Aussagen nicht lediglich um die Privatmeinung des Herrn 

handelt.

(4.) Verbindungen zu verbotener Vereinigung ÑSamidounì

PSDU weist Verbindungen zu der seit dem 2. November 2023 in Deutsch-

land verbotenen Vereinigung ÑSamidounì auf. Die Kontakte zu f¸hrenden 

Funktion‰ren von ÑSamidounì kˆnnen bereits vor dem durch das Bundes-

ministerium des Innern und f¸r Heimat am 2. November 2023 erlassene 

Verbot gegen ÑSamidounì festgestellt werden. Die Verbindungen reichen 

jedoch auch ¸ber den Verbotszeitpunkt hinaus.

Am 16. September 2023 bekundete PSDU in einem Beitrag auf der Fa-

cebook-Seite des Vereins seine Solidarit‰t mit dem Deutschland-Koordi-

nator von ÑSamidounì, alias .112 Als 

Grund f¸r die Solidarit‰tskampagne wird auf der Internetpr‰senz von ÑSa-

midounì die Repression von Herrn durch den deutschen 

Staat angef¸hrt, unter anderem in Form einer mˆglichen Entziehung des 

                                           
110 Anlage 133.
111 Anlage 62, 63.
112 Anlage 25, 26, 28, 30.
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Aufenthaltsrechts. Auf der Internetpr‰senz von ÑSamidounì wird mit Bei-

trag vom 16. September 2023 der ÑLaunch der internationalen Kampagne 

gegen antipal‰stinensische Repression in Deutschlandì bekanntgege-

ben.113 Die Kampagne wird durch eine Erkl‰rung unterst¸tzt, welche mit 

den Worten abschlieflt: ÑFreiheit f¸r alle pal‰stinensischen Gefangenen! 

Nieder mit der staatlichen Repression! Hoch die internationale Solidarit‰t! 

Pal‰stina wird frei sein, vom Fluss bis zum Meer!ì. Zu den Unterzeichnern 

dieser Erkl‰rung gehˆrt auch PSDU.114

Am 17. September 2023 nahm PSDU gemeinsam mit ÑSamidounì an der 

Erˆffnung einer ÑNakba-Ausstellungì in Br¸hl teil und solidarisierte sich 

erneut mit .115

Am 29. September 2023 veranstaltete PSDU gemeinsam mit den ÑFreun-

den von Samidounì einen Informationsstand in D¸sseldorf.116

F¸r den 9. Oktober 2023 war ein Seminar mit  in 

seiner Funktion als Deutschland-Koordinator von ÑSamidounì geplant. 

Herr  wurde in der Ank¸ndigung als ÑMitstreiterì bezeich-

net. Das Seminar wurde aufgrund des terroristischen Angriffs der HAMAS 

auf den Staat Israel am 7. Oktober 2023 kurzfristig abgesagt, da stattdes-

sen eine Demonstration zum Thema ÑSolidarit‰t mit Gazaì durchgef¸hrt 

werden sollte. Anmelder dieser Demonstration war der Vereinsfunktion‰r 

Herr . Herr  hielt eine Rede auf die-

ser Versammlung.117 Auf der Versammlung konnte auflerdem mindes-

tens eine ÑSamidounì-Fahne festgestellt werden. Herr 

 forderte die Anwesenden in seinem Redebeitrag auf sich Grup-

pierungen wie ÑSamidounì anzuschlieflen. Der gemeinsame Auftritt er-

folgte in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem terroristischen 

                                           
113 Anlage 87, 88.
114 Anlage 89.
115 Anlage 26, 27.
116 Anlage 29, 30.
117 Vgl. Abschnitt III. 1. a. (2.).
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Angriff der HAMAS, den ÑSamidounì durch eine Verteilaktion in Berlin ge-

feiert hat.118 Zu diesem Zeitpunkt war die Gruppierung ÑSamidounì ge-

rade wegen der genannten Aktion in den Fokus der medialen und politi-

schen Diskussion ger¸ckt. Eine Distanzierung von der Aktion oder der 

gesamten Gruppierung bzw. ein Absehen von der Einladung des Herrn 

erfolgte seitens der PSDU indes nicht.

Im Rahmen einer Versammlung am 12. Oktober 2023 bezeichnet Herr

ÑSamidounì erneut als ÑFreundeì. In seinem Rede-

beitrag stimmte er der Position von ÑSamidounì zum pal‰stinensischen 

Widerstand ausdr¸cklich zu, wonach der Widerstand in G‰nze legitim sei 

und es daher keiner Distanzierung von bestimmten Teilen des Widerstan-

des bed¸rfe.

Auch nach dem Erlass des Vereinsverbots gegen ÑSamidounì am 2. No-

vember 2023 hat der Verein PSDU seine Verbindungen zu ÑSamidounì

nicht abgebrochen. Eine Veranstaltung mit Herrn  am 7. 

Dezember 2023 in Duisburg wurde damit beworben, dass der Deutsch-

land-Koordinator von ÑSamidounì an der Veranstaltung teilnehmen und 

einen Vortrag halten werde.119 Am 8. Dezember 2023 erkl‰rte PSDU im 

Rahmen eines Postings120, dass bei der Diskussionsveranstaltung am 7. 

Dezember 2023 mit Herrn  und Herrn -

 die Duisburger Polizei mit acht Mannschaftswagen vor Ort gewe-

sen sei, die ÑScheinwerfer eingeschaltet auf das Geb‰ude gerichtetì und 

ein Ñ22-seitiges Auflagenpapierì ausgeh‰ndigt habe, da es sich um eine 

Versammlung handele. Man h‰tte zudem Ñdie T¸r offen lassenì m¸ssen. 

Auch h‰tten Ñzwei Beamte in Zivil [Ö] im Raum anwesend zu sein, um 

alles zu pr¸fen, was gesagt werdeì. Man verurteile Ñdiese Drangsalierung, 

die ein anschauliches Beispiel f¸r die gegenw‰rtige krasse, hysterische & 

                                           
118 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/hamas-angriff-israel-samidoun-berlin-sonnen-
allee-100.html; zuletzt abgerufen am 31.01.2024, 11:00.
119 Anlage 98.
120 Anlage 157a bis 157f.
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rassistische Repression in Deutschland lieferteì. Zum Abschluss schliefle 

man sich den Worten  an, Ñdiese Attacken seien 

kein Ausdruck von St‰rke, sondern von Schw‰che. Die Herrschenden 

werden damit nicht durchkommen, sie werden ihre Ziele nicht erreichen -

denn Pal‰stina wird frei sein, vom Fluss bis zum Meer!ì121.

 wurde in diesem Beitrag als ÑBruderì und ÑGenosseì bezeich-

net.122 Es wurde auflerdem ausdr¸cklich auf die Stellung des Herrn 

als Ñehemaliger Koordinator von Smidoun Deutschlandì 

hingewiesen.123

In einem Beitrag vom 14. November 2023 kritisiert PSDU die Kriminali-

sierung des Ñinternationalen Solidarit‰tsnetzwerkesì Samidoun und der 

BDS-Kampagne. PSDU erkl‰rt hier, dass man entschieden an der Seite 

der Pal‰stinenser stehe und ihren legitimen Kampf unterst¸tze.124

(5.) Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen

Das gegen den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung gerichtete Verhalten 

ist ebenfalls von einem entsprechenden Willen getragen.125 Der Verein 

muss sich insbesondere das Wissen seiner f¸hrenden Funktion‰re zu-

rechnen lassen.

Der f¸hrende Vereinsfunktion‰r  ist angehen-

der Islamwissenschaftler, sodass es wenig glaubhaft ist, dass ihm unbe-

kannt ist, dass es sich bei HAMAS um eine Terrororganisation auf der 

EU-Terrorliste handelt. Dass er mit seinen Redebeitr‰gen bestimmte As-

soziationen weckt, musste ihm aus denselben Gr¸nden bewusst sein. 

 hat wiederholt ausdr¸cklich zur Unterst¸tzung 

                                           
121 Anlage 157e, 157f.
122  Anlage 157b.
123 Anlage 157b.
124 Vgl. Anlage 127, 127a.
125 Vgl. zu den Anforderungen insgesamt BVerwG, Urteil vom 03.12.2004, 6 A 10/02, 
Rn. 62, juris sowie Schenke/Graulich/Ruthig- Roth, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. 
Aufl. 2019, ß 3 VereinsG Rn. 106 ff.
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des pal‰stinensischen Widerstandes in all seinen Formen aufgerufen. 

Vor dem Hintergrund des auch den bewaffneten Widerstand umfassen-

den Verst‰ndnisses des Begriffs ÑWiderstandì nahm Herr 

jedenfalls billigend in Kauf, dass seine Worte andere Personen 

zu (Gewalt-)Taten veranlassen kˆnnten.

In zahlreichen Beitr‰ge auf verschiedenen Social-Media-Plattformen hat 

der Verein ausdr¸cklich den gewaltsamen Widerstand der Pal‰stinenser, 

namentlich speziell der HAMAS, als legitimes Mittel bezeichnet. Er hat 

dazu aufgerufen, sich anderen pro-pal‰stinensischen Gruppierungen, 

zum Beispiel auch ÑSamidounì anzuschlieflen. Hierdurch hat er jedenfalls 

billigend in Kauf genommen, dass der Konflikt zwischen israelischen und 

pal‰stinensischen Mitb¸rgerinnen und Mitb¸rgern weiter angestachelt 

wird. In einigen Beitr‰gen auf der Facebook-Seite des Vereins wird sogar 

ausdr¸cklich geschrieben, dass Ziel der Aktionen sei, die ÑWutì der Men-

schen weiter aufzuheizen.126 Es wird dabei deutlich, dass es nicht darum 

geht auf tats‰chlich bestehende Missst‰nde hinzuweisen, sondern durch 

die Verwendung antisemitischer und antiisraelischer Narrative Hass und 

Hetze gegen J¸dinnen und Juden und den Staat Israel zu verbreiten. Eine 

friedliche Lˆsung des Nahost-Konflikts, zum Beispiel in Form der soge-

nannten Zwei-Staaten-Lˆsung, wird von der PSDU kategorisch abge-

lehnt, was durch die Negierung des Existenzrechts des Staates Israel 

zum Ausdruck gebracht wird. Nach Ansicht des Vereins kann es Frieden 

f¸r die Pal‰stinenser nur geben, wenn der Staat Israel vollst‰ndig besei-

tigt wird.127 Derartige ƒuflerungen lassen keinen anderen Schluss zu, als 

dass der Verein zumindest in Kauf genommen hat, durch sein Wirken 

(weitere) Gewalt und Hass in das Verh‰ltnis zwischen Israelis und Pal‰s-

tinensern zu tragen und somit den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung zu 

beeintr‰chtigen128.

                                           
126 Anlage 37
127 Anlage 14, 60.
128 Vgl. Schenke/Graulich/Ruthig/Roth, 2. Aufl. 2018, VereinsG ß 3 Rn. 109-112.
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Dass PSDU sich nach auflen als ÑSolidarit‰tsnetzwerkì darstellt und aus 

seiner eigenen Innenperspektive den vermeintlich legitimen Ñpal‰stinen-

sischen Befreiungskampfì unterst¸tzt, steht dem nicht entgegen.

Irrelevant ist n‰mlich, ob der Verein die normative Bewertung seiner 

Handlungsweise als vˆlkerverst‰ndigungswidrig nachvollzogen hat oder 

etwa meinen sollte, aus welchen hˆheren rechtlichen, politischen, religiˆ-

sen oder moralischen Gr¸nden auch immer zu seiner Handlungsweise 

berufen gewesen zu sein. Derartige ‹berzeugungen entlasten ebenso 

wenig wie bei den anderen Verbotsgr¸nden des Artikels 9 Absatz 2 GG, 

sondern sind lediglich Ausdruck einer von den verfassungsm‰fligen Vor-

gaben abweichenden Denkweise.129

b. Verfassungsfeindlichkeit des Vereins PSDU

Der Verein richtet sich gegen die verfassungsm‰flige Ordnung, ß 3 Ab-

satz 1 Satz 1, Alt. 2 Vereinsgesetz.

Zur verfassungsm‰fligen Ordnung im Sinne des Artikel 9 Absatz 2 GG 

gehˆren vor allem die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten 

Menschenrechten sowie das demokratische Prinzip mit der Verantwort-

lichkeit der Regierung, das Mehrparteienprinzip und das Recht auf ver-

fassungsm‰flige Bildung und Aus¸bung der Opposition.130

Ein Verbot eines Vereins ist nicht bereits zu rechtfertigen, wenn er sich 

kritisch oder ablehnend gegen diese Grunds‰tze wendet oder f¸r eine 

andere Ordnung eintritt.131 Ein Verbot kommt umgekehrt aber auch nicht 

erst dann in Betracht, wenn eine konkrete Gefahr f¸r die freiheitliche de-

                                           
129 Schenke/Graulich/Ruthig/Roth, 2. Aufl. 2018, VereinsG ß 3 Rn. 109-112.
130 BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 13, juris.
131 D. U. Otto in: Herberger/Martinek/R¸flmann/Weth/W¸rdinger, jurisPK-BGB, 9. Aufl., 
ß 41 BGB (Stand: 13.08.2020), Rn. 42.
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mokratische Grundordnung eingetreten ist oder ein Verein die elementa-

ren Grunds‰tze der Verfassung tats‰chlich gef‰hrdet.132 Ausreichend f¸r 

ein Verbot ist, dass sich der Verein gegen die verfassungsm‰flige Ord-

nung Ñrichtetì.133 Der Verein muss seine verfassungsfeindlichen Ziele 

dazu k‰mpferisch-aggressiv verwirklichen wollen.134 Nicht erforderlich ist 

insoweit, dass sich der Verein mit den Mitteln der Gewalt oder der Bereit-

schaft hierzu gegen die verfassungsm‰flige Ordnung wendet.135

Diese Ziele eines Vereins lassen sich infolge des Bestrebens der Ver-

heimlichung in der Regel eher in dem Auftreten des Vereins in der ÷ffent-

lichkeit, den Publikationen sowie den ƒuflerungen und der Grundeinstel-

lung ihrer Funktionstr‰ger entnehmen als ihrer Satzung und ihrem Pro-

gramm. Daher l‰sst sich das Vorliegen des Verbotstatbestands regelm‰-

flig nur aus dem Gesamtbild ergeben, welches sich aus einzelnen ƒufle-

rungen und Verhaltensweisen zusammenf¸gt.136 Maflgeblich ist insoweit 

ein Gesamtbild, das sich aus einzelnen ƒuflerungen und Verhaltenswei-

sen zusammenf¸gt.137

Die Tatsache, dass sich ein Verein gegen die verfassungsm‰flige Ord-

nung richtet, kann auch aus einer entsprechenden Grundeinstellung ihrer 

Funktionstr‰ger geschlossen werden. Soweit Texte und ƒuflerungen von 

leitenden Vereinsmitgliedern stammen oder ihr Inhalt von diesen erkenn-

bar bef¸rwortet wird, sind die ƒuflerungen und Texte dem Verein auch 

dann zuzurechnen, wenn sie als solche nicht f¸r die Vereinst‰tigkeit er-

stellt oder in ihr verwandt worden sind, jedoch den ideologischen Hinter-

                                           
132 D. U. Otto in: Herberger/Martinek/R¸flmann/Weth/W¸rdinger, jurisPK-BGB, 9. Aufl., 
ß 41 BGB (Stand: 13.08.2020), Rn. 42.
133 Siehe D. U. Otto in: Herberger/Martinek/R¸flmann/Weth/W¸rdinger, jurisPK-BGB, 
9. Aufl., ß 41 BGB (Stand: 13.08.2020), Rn. 42.
134 BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 14, juris.
135 Entsprechend BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 15, juris.
136 BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 17, juris.
137 BVerwG, Urteil vom 14.05.2014 - 6 A 3/13, BVerwG NVwZ 2014, 1573, Rn. 35.
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grund kennzeichnen, vor dem die Verantwortlichen des Vereins han-

deln.138 Die Zurechnung ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts insbesondere dann gerechtfertigt, wenn ein solcher Text in-

haltlich auf einer Linie mit anderen Beitr‰gen liegt, die dem Verein ein-

deutig zugeordnet werden kˆnnen.139

PSDU verwendet in seinen ˆffentlichen Postings in den Sozialen Medien 

antisemitische und antiisraelische Narrative. Der Staat Israel und seine 

Bevˆlkerung wird generalisierend als (Haupt-)Verantwortliche des Nah-

ost-Konflikts dargestellt. Dem Staat Israel wird pauschal Rassismus und 

Vˆlkermord an den Pal‰stinensern vorgeworfen. Demgegen¸ber wird der 

terroristische Angriff der HAMAS auf den Staat Israel und seine Bevˆlke-

rung am 7. Oktober 2023 verharmlosend als ÑAufstandì140 und als Ñlegiti-

mer Widerstand in Gazaì141 bezeichnet. Der Verein sieht den terroristi-

schen Angriff der HAMAS, bei dem ca. 1200 Menschen ermordet wurden, 

als legitimes Mittel des pal‰stinensischen Widerstandes an.142 Die unkri-

tische und undifferenzierte Darstellung des Nahost-Konflikts sowie der 

Rolle des israelischen Staates stellt indes keine (legitime) Israelkritik dar. 

Die dergestalt verˆffentlichten und/oder im Rahmen von Versammlungen 

vorgetragenen ƒuflerungen dienen daher allein der Emotionalisierung 

und Aufstachelung der Zuhˆrerschaft. Dies birgt die Gefahr, dass aus 

Worten binnen kurzer Zeit Taten werden. Es ist nicht auszuschlieflen, 

dass Einzelne die ƒuflerungen zum Anlass nehmen, um Gewalttaten ge-

gen J¸dinnen und Juden und/oder israelische B¸rger und B¸rgerinnen in 

Deutschland zu ver¸ben. Dies haben die Radikalisierungsbiografien der 

vergangenen Jahre gezeigt, zum Beispiel der Amoklauf an einer Syna-

                                           
138 BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 18, juris. Siehe auch BVerwG, Ur-
teil vom 14.05.2014 - 6 A 3/13, BVerwG NVwZ 2014, 1573, Rn. 35.
139 Siehe BVerwG, Urteil vom 19.12.2012 ñ 6 A 6/11, Rn. 18, juris.
140 Anlage 40, 41, 57.
141 Anlage 34, 37, 68.
142 Vgl. Abschnitt III. 1. a. (1.) und (2.).
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goge in Halle im Jahr 2019 mit zwei Todesopfern und weiteren Schwer-

verletzten. Die Verbreitung antisemitischer und antiisraelischer Narrative 

ist daher geeignet die Sicherheit der in Deutschland lebenden J¸dinnen 

und Juden und/oder israelischer B¸rger und B¸rgerinnen zu gef‰hrden. 

Derartige ƒuflerungen verstoflen daher gegen grundlegende Prinzipien 

des Grundgesetzes. Insbesondere der Schutz des Lebens und der kˆr-

perlichen Unversehrtheit genieflt vor dem Hintergrund des Vˆlkermordes 

des nationalsozialistischen Unrechtsstaates einen besonderen grundge-

setzlichen Schutz. Zudem ist der Schutz j¸dischen Lebens in Deutschland 

aufgrund der systematischen Vernichtung in der Zeit des Nationalsozia-

lismus Teil der deutschen Staatsr‰son.

2. Verh‰ltnism‰fligkeit

Das Verbot des Vereins PSDU ist verh‰ltnism‰flig; insbesondere steht es 

mit Artikel 9 Absatz 1 und 2 GG (Vereinigungsfreiheit) in Einklang. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind Erw‰-

gungen der Verbotsbehˆrde zur Verh‰ltnism‰fligkeit eines Verbots auf 

der Rechtsfolgenseite des ß 3 Absatz 1 Satz 1 Vereinsgesetz aufgrund 

der durch Artikel 9 Absatz 2 GG vorgegebenen Struktur des Vereinsver-

bots grunds‰tzlich ausgeschlossen.143

Den Anforderungen des verfassungsrechtlichen Verh‰ltnism‰fligkeits-

grundsatzes wird stattdessen - wie auch hier erfolgt - bereits auf der Tat-

bestandsseite der Norm bei der Pr¸fung der Verbotsvoraussetzungen 

Rechnung getragen. Da durch Artikel 9 Absatz 2 GG mit der Erf¸llung der 

tatbestandlichen Voraussetzungen bereits unmittelbar von Verfassung 

wegen das Verbot des Vereins als Rechtsfolge statuiert wird, bedarf es 

auf der Rechtsfolgenseite keiner Pr¸fung der Verh‰ltnism‰fligkeit. Eine 

                                           
143 BVerwG, Urteil vom 14. Mai 2014 ñ 6 A 3/13, juris.
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weitere Pr¸fung w‰re insoweit nicht zwingend erforderlich.144 Doch auch 

bei eigenst‰ndiger Pr¸fung der Verh‰ltnism‰fligkeit zeigt sich, dass das 

Verbot der PSDU verh‰ltnism‰flig ist.

Das Verbot dient dem allgemeinen Zweck Gefahren f¸r die ˆffentliche Si-

cherheit und Ordnung abzuwehren, die von den Aktivit‰ten des Vereins 

ausgehen. Durch seine Auftritte in der digitalen sowie in der realen Welt 

tr‰gt der Verein zu einer Aufstachelung der generellen Stimmung der ˆf-

fentlichen Diskussion im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt bei. 

Durch die kontinuierliche Hetze gegen den Staat Israel und seine (j¸di-

sche) Bevˆlkerung wird das Sicherheitsgef¸hl der in Deutschland leben-

den J¸dinnen und Juden sowie von israelischen Mitb¸rgerinnen und Mit-

b¸rgern beeintr‰chtigt. Die ˆffentlichen Aufrufe zum Boykott Israels145

bzw. solcher Unternehmen und/oder Personen, die in Verbindung mit Is-

rael stehen, wecken nicht zuletzt Erinnerungen an die Propaganda der 

Nationalsozialisten ÑKauft nicht bei Judenì. Insofern entfalten die verˆf-

fentlichten Postings sowie die Auftritte und Redebeitr‰ge von Vereins-

funktion‰ren einsch¸chternde Wirkung auf j¸dische Mitb¸rgerinnen und 

Mitb¸rger in Deutschland. Das Vereinsverbot dient daher auch dem 

Zweck des Schutzes eines friedlichen Zusammenlebens zwischen ver-

schiedenen Bevˆlkerungsgruppen in Deutschland. Aufgrund des Vˆlker-

mordes an den europ‰ischen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus 

hat der deutsche Staat eine besondere Verantwortung f¸r den Schutz des 

j¸dischen Lebens in Deutschland. Die Sicherheit und die Existenz des 

israelischen Staates ist daher Staatsr‰son und elementarer Bestandteil 

des Selbstverst‰ndnisses deutscher (Sicherheits-)Politik.

Das Vereinsverbot ist das geeignete und erforderliche Mittel zur Errei-

chung der genannten Zwecke. Durch das Verbot wird die Bet‰tigung des 

                                           
144 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 29.01.2013 - 6 B 40/12, Rn. 34, juris. BVerfG, Nicht-
annahmebeschluss vom 02.07.2019 - 1 BvR 385/16, Rn. 18, juris.
145 Vgl. Anlage 45.
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Vereins endg¸ltig beendet, insbesondere auch die Abschaltung der Inter-

netpr‰senzen dient der Erf¸llung dieser Zwecke, da der Verein hier¸ber 

schwerpunktm‰flig seine antisemitischen und israelfeindlichen Ansichten 

verbreitet hat. Aufgrund des Verbots d¸rfen auflerdem keine Vereinsver-

sammlungen und sonstigen -aktivit‰ten mehr durchgef¸hrt werden. An-

dere Maflnahmen wie zum Beispiel die Lˆschung einzelner Postings oder 

der Erlass von Versammlungsbeschr‰nkungen kˆnnen gegebenenfalls 

mildere Mittel darstellen, sind aber im Ergebnis nicht gleich effektiv, da 

diese nicht zur dauerhaften Beendigung der vˆlkerverst‰ndigungs- und 

verfassungswidrigen Bet‰tigung des Vereins f¸hren w¸rden.

Das Verbot ist schliefllich auch angemessen, da auch unter Ber¸cksich-

tigung der Schwere des Eingriffs in die Rechte des Vereins durch ein Ver-

bot die Schutzw¸rdigkeit der durch ihn verletzten Rechtsg¸ter ¸berwiegt.

Ein Vereinsverbot ber¸hrt ausschliefllich das Existenzrecht des Vereins 

selbst und l‰sst die Rechte seiner Mitglieder, neue rechtskonforme Ver-

eine zu gr¸nden, unber¸hrt. Insofern ¸berwiegt im vorliegenden Fall das 

ˆffentliche Interesse an einem Verbot gegen¸ber dem Interesse des Ver-

eins an seinem Fortbestand. Dies ist bereits durch die Erf¸llung eines 

Verbotsgrundes nach ß 3 Absatz 1 Vereinsgesetz begr¸ndet. Insbeson-

dere der Verstofl gegen den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung durch 

Unterst¸tzung von Terrororganisationen wie der HAMAS und die Hetze 

gegen den Staat Israel durch PSDU rechtfertigen ein Vereinsverbot.

Das vˆlkerverst‰ndigungswidrige Wirken von PSDU ist f¸r den Verein ins-

gesamt pr‰gend. Der sich daraus ergebenden permanenten Gef‰hrdung 

des gesch¸tzten Rechtsguts kann nur durch ein Vereinsverbot entgegen-

gewirkt werden, das damit unerl‰sslich ist. Das vorliegende Verbot dient 

gerade auch dem Schutz j¸dischen Lebens in Deutschland, da die Bet‰-

tigung des Vereins auch eine Gefahr f¸r Leib und Leben von J¸dinnen 

und Juden sowie israelischer Mitb¸rgerinnen und Mitb¸rger darstellt. Die 
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j¸ngere Vergangenheit hat gezeigt, dass aus Worten allzu schnell (Ge-

walt-)Taten folgen kˆnnen.

3. ‹bereinstimmung mit der EMRK

Das ausgesprochene Verbot ist ferner mit der Europ‰ischen Menschen-

rechtskonvention (EMRK) vereinbar. Der Verein kann sich auf den Schutz 

durch die EMRK nicht berufen. Nach st‰ndiger Rechtsprechung des 

BVerfG hat die EMRK kraft Umsetzungsgesetz des vˆlkerrechtlichen Ver-

trages die Geltung als einfaches Bundesgesetz und steht daher unterhalb

des Ranges des Grundgesetzes.146 Aufgrund der Vˆlkerrechtsfreundlich-

keit des Grundgesetzes dient die EMRK aber auf der Ebene des Verfas-

sungsrechts als Auslegungshilfe.147 Damit steht zun‰chst fest, dass der 

Verein sich nicht unmittelbar auf die EMRK berufen, sondern diese nur 

bei der Auslegung des Artikel 9 GG als Auslegungshilfe herangezogen 

werden kann. Artikel 11 EMRK schreibt die Vereinigungsfreiheit fest. 

Nach dessen Absatz 2 kann die Vereinigungsfreiheit eingeschr‰nkt wer-

den, wenn dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig f¸r die 

ˆffentliche Sicherheit und zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist. Dies 

spiegelt Artikel 9 Absatz 2 GG wider.

Der Verein erf¸llt die Verbotsgr¸nde nach ß 3 Absatz 1 Satz 1 Alt. 2 und 

3 Vereinsgesetz. Eine andere Wertung unter Ber¸cksichtigung der EMRK 

ist nicht angezeigt.

                                           
146 BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2004 ñ 2 BvR 1481/04; BVerfG, Urteil vom 04. 
Mai 2011 ñ 2 BvR 2333/08.
147 BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2004 ñ 2 BvR 1481/04; BVerfG, Urteil vom 04. 
Mai 2011 ñ 2 BvR 2333/08.
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B. Nebenverf¸gungen

Die weiteren Verf¸gungen haben ihre Grundlage zun‰chst in dem recht-

m‰flig ausgesprochenen Vereinsverbot. Ihre weiteren Voraussetzungen 

liegen ebenso vor. Die Zust‰ndigkeit des Ministeriums des Innern des 

Landes Nordrhein-Westfalen folgt der Zust‰ndigkeit f¸r den Ausspruch 

der Verbotsverf¸gung.

I. Verbot der Bildung von Ersatzorganisationen

Das Verbot, Ersatzorganisationen zu bilden oder bestehende Organisati-

onen als Ersatzorganisationen fortzuf¸hren, hat seine Rechtsgrundlage 

in ß 8 Absatz 1 Vereinsgesetz. Danach ist es verboten, Organisationen 

zu bilden, die verfassungswidrige Bestrebungen des verbotenen Vereins 

an dessen Stelle weiterverfolgen (Ersatzorganisationen) oder beste-

hende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzuf¸hren.

II. Verbot von Kennzeichen

Das Verbot, Kennzeichen der PSDU zu verwenden, erfolgt aufgrund von 

ß 9 Absatz 1 Vereinsgesetz. Erfasst sind gem‰fl ß 9 Absatz 2 Satz 2 Ver-

einsgesetz auch Kennzeichen, die den Kennzeichen des Vereins zum 

Verwechseln ‰hnlich sind. Der Verstofl gegen das Kennzeichenverbot ist 

strafbewehrt (ß 20 Absatz 1 Vereinsgesetz, ß 86a StGB).
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III. Abschalten der Internetpr‰senzen

Da der Verein seine Aktivit‰ten sowie seine antisemitischen und israel-

feindlichen Ansichten insbesondere ¸ber seine Social-Media-Kan‰le ver-

breitet bedarf es zur effektiven Bek‰mpfung der verfassungs- und vˆlker-

verst‰ndigungswidrigen Bestrebungen von PSDU der vollst‰ndigen Be-

seitigung der geschaffenen Organisationsstruktur. Dies schlieflt die Inter-

netpr‰senzen mit ein. 

Um mit der Verbotsverf¸gung nach Artikel 9 Absatz 2 GG i. V. m. ß 3 Ver-

einsgesetz grˆfltmˆgliche Wirksamkeit zu verleihen, betrifft dies nicht nur 

die unter 

Facebook:

https://www.facebook.com/people/Pal‰stina-Solidarit‰t-Duis-

burg/100092617954825/

Instagram:

https://instgram.com/palaestinasolidaritaetduisburg

https://www.instagram.com/palaestinasolidaritaetduisburg2

https://instagram.com/psdu.shop/

Telegram:

https://t.me/PalaestinaSolidaritaetDuisburg

(ÑPSDU-Allgemeinì - Hauptkanal 

zur allgemeinen Kommunikation und Organisation)

(ÑNews47ì - Teilen von Nachrichten 

mit Bez¸gen zu Pal‰stina und der aktuellen Lage vor Ort)

(ÑPSDU-Veranstaltungenì - Organi-

sation und Besprechung von eigenen Veranstaltungen)

(ÑPSDU-Lesekreiseì - Durchf¸hrung 

von Lesekreisen)
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(ÑPSDU-Designì - Er- und Bearbei-

tung von Stickern, Flyern und Social-Media Design)

(ÑPSDU-÷ffentlichkeitsarbeitì -

Betreuung der Social-Media-Kan‰le und Erarbeitung von Inhalten f¸r 

Flyer etc.)

TikTok:

https://tiktok.com/palaestinasoliduisburg

abrufbaren Internetseiten des Vereins, sondern dar¸ber hinaus s‰mtliche 

Internetpr‰senzen und Kontaktmˆglichkeiten von PSDU.

IV. Beschlagnahmeanordnungen und Vermˆgenseinziehungen

Die Anordnung der Beschlagnahme und Einziehung des Vereinsvermˆ-

gens sowie die Beschlagnahme und Einziehung von Forderungen Dritter 

gegen die PSDU und die Anordnung der Beschlagnahme von Sachen 

Dritter erfolgt auf Grundlage von ß 3 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit 

ßß 10, 11, 12 Vereinsgesetz.

Die ausgesprochenen Beschlagnahmen sowie die Einziehungen sind 

nach ß 3 Absatz 1 Satz 2 Vereinsgesetz mit der Verbotsverf¸gung in der 

Regel anzuordnen. Es handelt sich also um gesetzliche Regelfolgen.148

Nur in begr¸ndeten Ausnahmef‰llen kann von diesen Maflnahmen abge-

sehen werden.149 Gr¸nde, von der Beschlagnahme und Einziehung ab-

zusehen, sind nicht ersichtlich. Vielmehr entspricht es aufgrund der vor-

liegenden Umst‰nde der effektiven Durchsetzung des Vereinsverbots, 

eine etwaige weitere T‰tigkeit durch Nutzung von Gegenst‰nden oder 

                                           
148 BVerwG, Beschluss vom 29.01.2013, 6 B 40/12, Rn. 28, juris.
149 Erbs/Kohlhaas-Wache, Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand: 230. EL Mai 
2020, 210. ErgLfg. September 2016. ß 3 Rn. 6.
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Vermˆgen zu verhindern. Eine Anhˆrung war auch insoweit vor dem Hin-

tergrund der oben genannten, auch hier Geltung beanspruchenden Er-

w‰gungen, nach ß 28 Absatz 2 Nr. 1 VwVfG NRW nicht durchzuf¸hren.

V. Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit

Die sofortige Vollziehung des Verbots und die Auflˆsung des Vereins 

PSDU sowie die Beschlagnahme des Vereinsvermˆgens liegen im ̂ ffent-

lichen Interesse nach ß 80 Absatz 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO).

In Anbetracht des Gewichts der durch die Bet‰tigung des Vereins beein-

tr‰chtigten Rechtsg¸ter kann es nicht hingenommen werden, dass der 

Vollzug der Verf¸gung durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs aufge-

schoben w¸rde. Da ein Verein, dessen Zweck oder T‰tigkeit sich gegen 

den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung und die verfassungsm‰flige Ord-

nung richtet, die Allgemeinheit besonders schwer gef‰hrdet, ist die sofor-

tige Vollziehung des Verbots eines Vereins dann geboten, wenn der drin-

gende Verdacht besteht, dass der Verein nach Artikel 9 Absatz 2 GG 

i. V. m. ß 3 Absatz 1 Vereinsgesetz verboten ist.150 Das Interesse des 

Vereins an einer Fortsetzung seiner T‰tigkeit muss dann zur¸cktreten.

Die vorliegenden, bereits angef¸hrten Umst‰nde begr¸nden den dringen-

den Verdacht, dass der Verein verboten ist, da Zweck und T‰tigkeit gegen 

den Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung und die verfassungsm‰flige Ord-

nung richten. Ein wirksames Vorgehen gegen den Verein ist im ‹brigen 

nur mˆglich, wenn der Vollzug nicht aufgeschoben wird. Im Falle einer 

ungehinderten Fortsetzung der T‰tigkeit des Vereins ohne den Aus-

spruch der sofortigen Vollziehung best¸nde die erhebliche Gefahr, dass 

der Verein seinem Zweck und T‰tigkeit entsprechend weiterhin seine vˆl-

kerverst‰ndigungs- und verfassungswidrigen Bestrebungen fortf¸hrt und 

                                           
150 VGH Mannheim, Beschluss vom 31.07.1989 - 1 S 3676/88 - NJW 1990, 61.
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damit wesentliche Rechtsg¸ter Dritter beeintr‰chtigt. Im ‹brigen l‰sst 

sich auch nur auf diese Weise verhindern, dass Vermˆgensgegenst‰nde, 

Unterlagen, Kontoausz¸ge und sonstige Beweismittel zwischen Erlass 

und Vollziehbarkeit der Verf¸gung beiseitegeschafft werden. Eine vor An-

ordnung durchgef¸hrte Anhˆrung war auch insoweit vor dem Hintergrund 

der oben genannten, auch hier Geltung beanspruchenden Erw‰gungen 

nicht durchzuf¸hren.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verf¸gung kˆnnen Sie innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung Klage beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 

Aegidiikirchplatz 5, 48143 M¸nster (Postanschrift: Postfach 63 09, 48033 

M¸nster) erheben. Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen 

bevollm‰chtigten Person vers‰umt werden sollte, so w¸rde deren Ver-

schulden Ihnen zugerechnet werden.

Die Klage ist schriftlich beim Oberverwaltungsgericht einzureichen oder 

zur Niederschrift der Urkundsbeamten der Gesch‰ftsstelle zu erkl‰ren. 

Die Klage kann auch durch ‹bertragung eines elektronischen Dokuments 

an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elekt-

ronische Dokument muss f¸r die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 

sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-

wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 

signiert und auf einem sicheren ‹bermittlungsweg gem‰fl ß 55a Absatz

4 VwGO eingereicht werden. Die f¸r die ‹bermittlung und Bearbeitung 

geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach n‰-

herer Maflgabe der Verordnung ¸ber die technischen Rahmenbedingun-

gen des elektronischen Rechtsverkehrs und ¸ber das besondere elektro-

nische Behˆrdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung -

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
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Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 

www.justiz.de. 

Im Auftrag

gez. Bachetzky-Knust
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2023). 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 140



 

69 

 

 
 
Anlage 69 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 

https://www.facebook.com/reel/1066179324423736 (zuletzt abgerufen am 15. November 
2023). 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 141



 

70 

 

 
 
Anlage 70 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02t2xUoH9H73iYgiFmPGvNLFx
ERR29jMiPXBTZxPoZW98vyoukAfMTqJGX9jXoeu3zl&id=100092617954825 (zuletzt 
abgerufen am 15. November 2023). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 142



 

71 

 

 
 
 Anlage 71 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MEcEJECmMfvJZGdXBGfmJZ
QLqLBpycDvS9DSpgxVqJE8Tq42Ay5CYtQgfNuBURjil&id=100092617954825 (zuletzt 
abgerufen am 15. November 2023). 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 143



 

72 

 

Anlage 72 
 

https://www.facebook.com/reel/196308970188897 (zuletzt abgerufen am 15. November 
2023). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 144



 

73 

 

 
Anlage 73            
              

       

https://www.instagram.com/p/C1AcVX7t0hc/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 145



 

74 

 

 
 
 
Anlage 74a            
              

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 URL fehlt, da Bild gelˆscht (zuletzt abgerufen und gesichert am 5. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 146



 

75 

 

Anlage 74b            
             
  

     

            
 URL fehlt, da Bild gelˆscht (zuletzt abgerufen und gesichert am 5. Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 147



 

76 

 

 
Anlage 75   

 

           

https://www.facebook.com/permalink.php? 

story_fbid=pfbid0BJoD2RiwgyNFawLCXGCis1Wzih2fe6tpFsEQbimdGFuZzyzJTqQHM1R
9LLmiaMi2l&id=100092617954825 (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024).  

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 148



 

77 

 

 
 
Anlage 76  

 

 

https://www.instagram.com/p/CzqqxHdMM5n/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 149



 

78 

 

 
Anlage 77 

https://www.instagram.com/p/C0O04p3IzdO/ (zuletzt abgerufen am . e ruar ). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 150



 

79 

 

 
Anlage 78 

 

 

https://www.instagram.com/p/C0tfO2kIHkm/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 151



 

80 

 

 
Anlage 79 

https://www.instagram.com/palaestinasolidaritaetduisburg/ (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 152



 

81 

 

 
Anlage 80 
 

 

https://www.instagram.com/p/C1CELxdtv-d/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 153



 

82 

 

 
Anlage 81 

 

 

https://www.instagram.com/p/C2UbzYBMwM1/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 154



 

83 

 

 
Anlage 82 

 

https://www.instagram.com/p/C3VIv6AIbe1/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 155



 

84 

 

 
Anlage 83 
 
 

https://www.docdroid.net/Bf3wKn0/2022-satzung-verein-palastina-pdf (zuletzt abgerufen 
am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 156



 

85 

 

 
Anlage 84 
 

 

https://www.palaestinaspricht.de/ueber-uns (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 157



 

86 

 

 
Anlage 85 
 

 

https://www.palaestinaspricht.de/aktivitaeten/demobds2020 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 158



 

87 

 

 
Anlage 86 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=617604187211732&set=a.560496942922457 
(zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 159



 

88 

 

 
Anlage 87 
 

https://samidoun.net/de/2023/09/samidoun-deutschland-koordinator-im-visier-der-launch-
der-internationalen-kampagne-gegen-antipalaestinensische-repression-in-deutschland/ 
(zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 160



 

89 

 

 
Anlage 88 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://samidoun.net/de/2023/09/samidoun-deutschland-koordinator-im-visier-der-launch-
der-internationalen-kampagne-gegen-antipalaestinensische-repression-in-deutschland/ 
(zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 161



 

90 

 

 
Anlage 89 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samidoun.net/de/2023/09/samidoun-deutschland-koordinator-im-visier-der-launch-
der-internationalen-kampagne-gegen-antipalaestinensische-repression-in-deutschland/ 
(zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 162



 

91 

 

 
Anlage 90 
 

 

https://www.instagram.com/p/CzLk1YXsC09/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 163



 

92 

 

 
Anlage 91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cz2Baq8sKsK/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 164



 

93 

 

 
Anlage 92 
 

 

 
https://www.instagram.com/p/C0FR6ceM7jD/?img_index=3 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 165



 

94 

 

 
Anlage 92a 
 

ht ps: www. ns agram.com p ce mg_ ndex=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 166



 

95 

 

 
Anlage 93 
 

 

https://www.instagram.com/p/C0Fhdsoskso/?img_index=5 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 167



 

96 

 

 
Anlage 94 

https://www.instagram.com/p/C0H8516sobA/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 168



 

97 

 

 
Anlage 95 
 

 

https://www.instagram.com/p/C0T99MVs4vl/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 169



 

98 

 

 
Anlage 96 
 

https://www.instagram.com/p/C0aKBH_skll/?img_index=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 170



 

99 

 

 
Anlage 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.instagram.com/p/C0eeCtFsy26/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 171



 

100 

 

 
Anlage 98 
 

https://www.instagram.com/p/C0T3ruhsPNm/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 172



 

101 

 

 
Anlage 99 
 
 

https://www.instagram.com/p/C0rYdTUs4j9/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 173



 

102 

 

 
Anlage 100 
 

 

https://www.instagram.com/p/C0ywr8LtLgR/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 174



 

103 

 

 
Anlage 101 
 

 

https://www.instagram.com/p/C0-AyGKtopn/?img_index=4 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 175



 

104 

 

 
Anlage 102 
 

 

https://www.instagram.com/p/C1HW12pt4ig/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 176



 

105 

 

 
Anlage 103 
 

 

https://www.instagram.com/p/C1IOklSN7z9/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 177



 

106 

 

 
Anlage 104 

 

https://www.instagram.com/p/C1PmH4mtOor/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 178



 

107 

 

 
 
Anlage 105 
 
 

https: www. ns agram.com p r s g/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 179



 

108 

 

 
Anlage 106 

https://www.instagram.com/p/C1hEqpnt_gG/?img_index=5 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 180



 

109 

 

 
Anlage 107 

 

https://www.instagram.com/p/C1mXAQTNCFD/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 181



 

110 

 

 
Anlage 108 
 

https://www.instagram.com/p/C1rTBwqNJzM/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 182



 

111 

 

 
Anlage 109 

 

https://www.instagram.com/p/C11nILKtLQv/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 183



 

112 

 

 
Anlage 110 

 

https://www.instagram.com/p/C2PaVU4svg7/?img_index=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 184



 

113 

 

 
Anlage 111 
 

 

https://www.instagram.com/p/C2N3JSysXsu/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 185



 

114 

 

 
Anlage 112 
 

https: www. ns agram.com p w w mg_index=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 186



 

115 

 

 
Anlage 113 

 

https://www.instagram.com/p/C2Z_zmlsuoL/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 187



 

116 

 

 
Anlage 114 

 

https://www.instagram.com/p/C2p_ED8sVk3/?img_index=6 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 188



 

117 

 

 
A

 

https://www.instagram.com/p/C2uMISHsmjK/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 189



 

118 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/C28BFs9Mp51/?img_index=4 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 190



 

119 

 

 
Anla e 117 
 

 , , ,  

https://www.instagram.com/p/C27mfytMoj3/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 191



 

120 

 

 
Anlage 124 

https://www.instagram.com/p/CyK6NQtM-wo/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 192



 

121 

 

 
Anlage 125 

https://www.instagram.com/p/CzT0PEOMAuV/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 193



 

122 

 

 
Anlage 126 

 

https://www.instagram.com/p/CzpGY5bM75V/?img_index=6 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 194



 

123 

 

 
Anlage 126a 
 

 

https://www.instagram.com/p/CzpGY5bM75V/?img_index=9 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 195



 

124 

 

 
Anlage 127 

 

https://www.instagram.com/p/CzzIvrHIS4f/?img_index=6 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 196



 

125 

 

 
Anlage 127a 
 

 

https://www.instagram.com/p/CzzIvrHIS4f/?img_index=7 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 197



 

126 

 

 
Anlage 128 
 

https://www.instagram.com/p/C0FV4rzMBwq/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 198



 

127 

 

 
Anlage 129 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/C0H9I0OMkbq/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 199



 

128 

 

 
Anlage 130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/C0H9dLZMVBJ/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 200



 

129 

 

 
Anlage 131 
 

https://www.instagram.com/p/C0ej5R4sqRE/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 201



 

130 

 

 
Anlage 132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/C0erUmPM9WY/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 202



 

131 

 

 
Anlage 133 
 

https://www.instagram.com/p/C0edyS1olNp/?img_index=10 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 203



 

132 

 

 
Anlage 134 
 
 

https://www.instagram.com/p/C0hWlM2oWnS/?img_index=5 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 204



 

133 

 

 
Anlage 135 

https://www.instagram.com/p/C0hWlM2oWnS/?img_index=6  (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 205



 

134 

 

 
Anlage 136 

https://www.instagram.com/p/C0hWlM2oWnS/?img_index=7 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 206



 

135 

 

 
Anlage 136 

 

https://www.instagram.com/p/C0hWlM2oWnS/?img_index=8 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 207



 

136 

 

 
Anlage 137            

  

https://www.instagram.com/p/C0mbrUHo6Hp/?img_index=3 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 208



 

137 

 

 
Anlage 138 

 

https://www.instagram.com/p/C0mbrUHo6Hp/?img_index=5 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 209



 

138 

 

 
Anlage 139 

https://www.instagram.com/p/C0mbrUHo6Hp/?img_index=6 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 210



 

139 

 

 
Anlage 140 
 

https://www.instagram.com/p/C02EHAgt-SL/?img_index=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 211



 

140 

 

 
Anlage 141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/C0-BroztSoZ/ (zuletzt abgerufen am 19. Februar 2024). 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 212



 

141 

 

 
Anlage 142 

https://www.instagram.com/p/C1mX26jtCJm/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 213



 

142 

 

 
Anlage 143 

https://www.instagram.com/p/C11nILKtLQv/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 214



 

143 

 

 
Anlage 144 

https://www.instagram.com/p/CuNNQMEIl8t/?img_index=8 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 215



 

144 

 

 
Anlage 145 

https://www.instagram.com/p/CvcnVYPorOh/?img_index=1 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 216



 

145 

 

 
Anlage 146 

 

https://www.instagram.com/p/CvcnVYPorOh/?img_index=6 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 217



 

146 

 

 
Anlage 147 

https://www.instagram.com/p/CvcnVYPorOh/?img_index=7 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 218



 

147 

 

 
Anlage 148 

https://www.instagram.com/p/CwpXrjBopif/?img_index=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 219



 

148 

 

 
Anlage 149 

https://www.instagram.com/p/CwpXrjBopif/?img_index=3 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 220



 

149 

 

 
Anlage 150 

 

https://www.instagram.com/p/CwpXrjBopif/?img_index=4 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 221



 

150 

 

 
Anlage 151 
 

https://www.instagram.com/p/CwpXrjBopif/?img_index=5 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 222



 

151 

 

 
Anlage 152 

 

 

 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 223



 

152 

 

 
Anlage 153 

 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 224
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Anlage 154 

 

 

 

  

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 225
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Anlage 155a 

 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 226



 

155 

 

 
Anlage 155b 
 

https://www.instagram.com/p/CvuJoe_ISU3/?img_index=2 (zuletzt abgerufen am 19. 
Februar 2024). 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 227
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Anlage 155c 

 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 228
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Anlage 155d 
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Anlage 155h 
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Bl. 233
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Anlage 155i 
 

 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 234
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Anlage 156 

 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FVTN4EtbLm3KyG9WtwPwt
5dtn6SK2vFphiDEqfSSCj1cpn9ozzTCma2vkVDAgSpM%E2%80%A6 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 235
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Anlage 157a 
 

 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 236
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Anlage 157b 
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Bl. 237
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Anlage 157c 
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Bl. 238
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Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 240



 

169 

 

 
Anlage 157f 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versandst¸ck: 67523/2024-V01

Bl. 241



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 242



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 243



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 244



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 245



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 246



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 247



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 248



Versandst¸ck: 56288/2024-V01

Bl. 249



Ministerium des Innern NRW, 40190 D¸sseldorf
18. M‰rz 2024

Seite 1 von 5

Aktenzeichen

(bei Antwort bitte angeben)

432-22.57.07.13 

RR Steiger

Telefon 0211 871-3523

Telefax 0211 871-163257

referat432@im.nrw.de

Dienstgeb‰ude:

Friedrichstr. 62-80

40217 D¸sseldorf

Lieferanschrift:

F¸rstenwall 129

40217 D¸sseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw

÷ffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

Landeskriminalamt NRW

                                                           
VS - Nur f¸r den Dienstgebrauch

Vereinsrecht
Vollzugs- und Ermittlungsersuchen; Verbot des Vereins ÑPal‰stina 
Solidarit‰t Duisburgì

Anlage: -1- Verbotsverf¸gung

Das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen hat ein 

vereinsrechtliches Verbotsverfahren gegen den Verein ÑPal‰stina 

Solidarit‰t Duisburgì eingeleitet.

Grundlage des Verbotsverfahrens ist, dass sich der Verein ÑPal‰stina 

Solidarit‰t Duisburgì gegen die verfassungsm‰flige Ordnung und den 

Gedanken der Vˆlkerverst‰ndigung richtet.

Der Verein ÑPal‰stina Solidarit‰t Duisburgì negiert wiederholt das 

Existenzrecht des Staates Israel und verbreitet in seinen ˆffentlichen 

ƒuflerungen antisemitische Narrative. Dabei tritt der Verein sowohl

realweltlich bei Versammlungen als auch in der digitalen Welt ¸ber 

verschiedene Social-Media-Kan‰le in Erscheinung. ÑPal‰stina Solidarit‰t 

Duisburgì unterst¸tzt ausdr¸cklich den pal‰stinensischen Widerstand in 

all seinen Formen und damit auch den gewaltsamen milit‰rischen 

Widerstand der HAMAS. Der Verein pflegt Kontakte zu f¸hrenden 

Funktion‰ren der Gruppierung ÑSamidoun Deutschlandì, die auch nach 

dem durch das Bundesministerium des Innern und f¸r Heimat am 2. 

November 2023 verf¸gten Bet‰tigungs- und Vereinsverbot nicht 
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Seite 2 von 5abgebrochen sind. Der Verein hat seine Solidarit‰t mit ÑSamidounì 

ˆffentlich bekundet und nach dem Verbot durch das Bundesministerium 

des Innern und f¸r Heimat beispielsweise Veranstaltungen mit 

ehemaligen Vereinsfunktion‰ren gegen Ñdie staatliche Repression gegen 

Samdiounì durchgef¸hrt.

Sowohl den ƒuflerungen und Grundeinstellungen der Funktionstr‰ger,

als auch dem ˆffentlichen Auftreten des Vereins kann 

verfassungsfeindliches und vˆlkerverst‰ndigungswidriges Gedankengut 

entnommen werden, welches dem Verein ÑPal‰stina Solidarit‰t Duisburgì 

auch zugerechnet werden kann.

Demnach ist der Verein gem‰fl Artikel 9 Absatz 2 GG verboten. 

Dieses Verbot wird durch mich mit beiliegendem Bescheid gem‰fl ß 3 

Absatz 1 VereinsG festgestellt und die Auflˆsung des Vereins ÑPal‰stina 

Solidarit‰t Duisburgì verf¸gt.

Dieser sowie der beiliegende Bescheid sind bis zum Beginn des 

Vollzuges als VS-NfD einzustufen.

      I.

Ich bitte Sie, die Verbotsverf¸gung den folgenden 

Vereinsmitgliedern des Vereins ÑPal‰stina Solidarit‰t Duisbrugì zustellen 

zu lassen. Dabei handelt es sich um

Herrn
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Frau

Herrn

     II.

In Ausf¸hrung des Verbotsverfahrens bitte ich Sie, die Durchsuchung der

Wohnr‰ume der oben aufgef¸hrten Personen zu veranlassen.

Die Durchsuchung dient zum einen der Durchf¸hrung weiterer 

vereinsrechtlicher Ermittlungen und zum anderen dem Vollzug des 

Vereinsverbots.

Ziel der Ermittlungsmaflnahmen ist die Sicherstellung und

Beschlagnahme aller Beweismittel, die geeignet scheinen, die Aktivit‰ten 

und Strukturen des Vereins ÑPal‰stina Solidarit‰t Duisburgì, die 

Verfassungs- und Vˆlkerverst‰ndigungswidrigkeit sowie die 

(persˆnlichen) Verbindungen und Kontakte zur verbotenen Vereinigung 

ÑSamidoun Deutschlandì weiter aufzukl‰ren.

Hierzu z‰hlen insbesondere Akten, Mitgliederverzeichnisse, 

Kontounterlagen, Spendenboxen, Unterrichtsmaterial, (Werbe-)Material 

f¸r die Veranstaltungen des Vereins (u.a. Lesekreis ÑIlan Pappe, Die 
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Seite 4 von 5ethnische S‰uberung Pal‰stinasì) sowie sonstiger Schriftverkehr des 

Vereins. Die Sicherstellung und Beschlagnahme schlieflt auch s‰mtlich 

vorhandene IT-Technik, insbesondere Computer, mobile elektronische 

Kommunikationsendger‰te sowie weitere Speichermedien (CD-Rom,

USB-Stick etc.) und die Sicherung extern genutzter Speicherkapazit‰ten 

(sogenannter Cloud-Speicher) ein. Die Ermittlungsmaflnahmen erfolgen 

auf der Grundlage des ß 4 VereinsG.

Zudem sind im Zuge des vereinsrechtlichen Verbots nach ß 3 Absatz 1 

Satz 2 VereinsG in Verbindung mit ßß 10, 11, 12 VereinsG

! das Vereinsvermˆgen (Guthaben auf dem Vereinskonto, sonstige 

Wertgegenst‰nde) 

! Forderungen Dritter, soweit die Einziehung in ß 12 Abs. 1 VereinsG

vorgesehen ist, sowie

! Sachen Dritter, soweit der Berechtigte durch ‹berlassung der Sachen 

an den Verein ÑPal‰stina Solidarit‰t Duisburgì verfassungs- oder 

vˆlkerverst‰ndigungswidrige Bestrebungen vors‰tzlich gefˆrdert hat 

oder soweit die Sachen zur Fˆrderung dieser Bestrebungen bestimmt 

sind

zu beschlagnahmen und einzuziehen.

Ich bitte Sie, die f¸r die genannten Maflnahmen erforderlichen 

richterlichen Beschl¸sse zu erwirken.

     III.

F¸r die Dauer des Vollzugs ¸bertrage ich Ihnen die mir nach ß 4 Absatz 

5 VereinsG zustehenden Kompetenzen. Sie sind befugt, diese 
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Einsatzabschnittsf¸hrer zu ¸bertragen. Ich bitte darum, eine ggf. 

erforderliche Aufgaben¸bertragung auf eine Kreispolizeibehˆrde im 

Einvernehmen mit dem LZPD zu treffen.

Im Auftrag

gez. Bachetzky-Knust

Bl. 254


